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Bedingungen zur Haftpflichtversicherung   H 2O6-13 
 

Leistungs-Extras ohne Extra-Beitrag: 
 

- vermietete Einliegerwohnung (B 1.1.3) 
- von Angehörigen mitbewohntes Zweifamilienhaus (B 1.1.3) 
- Kinder während einer zweiten Ausbildung (B 1.2.2) 
- privates Surfrisiko (B 1.3.2) 
- zeitlich unbegrenzte Auslandsdeckung in den Staaten der EU (B 1.4) 
- Verlust fremder privater Schlüssel (B 1.7) 
- Tätigkeit als Tagesmutter (B 1.8) 
- Kautionsleistung bei Schäden im Ausland (B 1.12) 
 

A Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (DA AHB 2008) 
 – zitiert: AHB – 
 

lnhaltsübersicht 
Diese Inhaltsübersicht soll der besseren Orientierung dienen. Sie ist nicht Bestandteil der DA-AHB 2008 und soll die einzelnen Bestimmungen 
nicht ersetzen oder ihre Kenntnisnahme überflüssig machen. 
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3. Versichertes Risiko 
4. Vorsorgeversicherung 
5. Leistungen der Versicherung / Vollmacht des Versicherers 
6. Begrenzung der Leistungen 
7. Ausschlüsse 
 

Beginn des Versicherungsschutzes 
 

8. Beginn des Versicherungsschutzes / Beitrag und  
 Versicherungsteuer 
9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder 

einmaliger Beitrag 
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31. entfällt 
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33. Anzuwendendes Recht 
 
*Die umrandeten Ziffern sind lt. dem Gesetzgeber deutlich hervorzuheben. 

 

B Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR) zur Haftpflichtversicherung für private 
Risiken 

1 Privat-Haftpflichtversicherung 

2 Tierhalter-Haftpflichtversicherung 

3 Bauherren-Haftpflichtversicherung 

4 Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung 

5 Haftpflichtversicherung für Halter von Wassersportfahrzeugen 

6 Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung – Anlagenrisiko – 
 

C Zusatzbedingungen zur Haftpflichtversicherung für private Risiken 
7 Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden – außer Anlagenrisiko – 

8 Besondere Bedingungen für die Mitversicherung von Vermögensschäden in der Haftpflichtversicherung 

9 Nicht versicherte Risiken 
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A Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (DA-AHB 2008) – zitiert: AHB – 
 

Umfang des Versicherungsschutzes 
 
1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 
 

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten 
Risikos für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen 
eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetre-
tenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen Per-
sonen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögens-
schaden zur Folge hatte, aufgrund 

 

g e s e t z l i c h e r  H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g en 
p r i v a t r e c h t l i c h e n  I n h a l t s 

 

von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genom-
men wird. 
 

1.2 Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schä-
digung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den 
Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schadener-
eignis geführt hat, kommt es nicht an. 

 

1.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch 
wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt, 
 

(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbst-
vornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadenersatz 
statt der Leistung; 

 

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nach-
erfüllung durchführen zu können; 

 

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegens-
tands oder wegen des Ausbleibens des mit der Ver-
tragsleistung geschuldeten Erfolgs; 

 

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen 
auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung; 

 

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung 
der Leistung; 

 

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Er-
satzleistungen. 

 
2. Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen 
 

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Verein-
barung erweitert werden auf die gesetzliche Haftpflicht pri-
vatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen 
 

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch 
Sachschäden entstanden sind; 
 

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf 
finden dann die Bestimmungen über Sachschäden Anwen-
dung. 

 
3. Versichertes Risiko 
 

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht 
 

(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen 
angegebenen Risiken des Versicherungsnehmers, 

 

(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versiche-
rungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risi-
ken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder 
Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft- oder Luft-
fahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versiche-
rungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen, 

 

(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Ab-
schluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversi-
cherung) und die in Ziff. 4 näher geregelt sind. 

 

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhun-
gen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender 
oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann 
den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von Ziff. 21 
kündigen. 
 

 
 

4. Vorsorgeversicherung 
 

4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrags neu 
entstehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrags so-
fort versichert. 
 

(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Auffor-
derung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb ei-
nes Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch 
mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der Ver-
sicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der 
Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend 
ab dessen Entstehung. 

 

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko 
angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der 
Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen 
ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war. 

 

(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen 
angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Eini-
gung über die Höhe dieses Beitrags innerhalb eines 
Monats nach Eingang der Anzeige nicht zustande, ent-
fällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rück-
wirkend ab dessen Entstehung. 

 

4.2 Der Versicherungsschutz für das neue Risiko ist von seiner 
Entstehung bis zur Einigung im Sinne von Ziff. 4.1 (2) auf 
den Betrag von 500.000 Euro für Personenschäden und 
200.000 Euro für Sachschäden und – soweit vereinbart – 
50.000 Euro für Vermögensschäden begrenzt, sofern nicht 
im Versicherungsschein geringere Deckungssummen fest-
gesetzt sind. 

 

4.3 Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken 
 

(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines 
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahr-
zeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versiche-
rungspflicht unterliegen; 

 

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von 
Bahnen; 

 

(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht 
unterliegen; 

 

(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im 
Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu 
versichern sind; 

 

(5) aus dem Halten der nach Ziff. B 2.3.1 nicht versicherten 
Hunde. 

 
5. Leistungen der Versicherung / Vollmacht des Versi-

cherers 
 

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haft-
pflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadenersatz-
Ansprüche und die Freistellung des Versicherungsnehmers 
von berechtigten Schadenersatzverpflichtungen. 

 

Berechtigt sind Schadenersatz-Verpflichtungen dann, wenn 
der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräfti-
gen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleichs zur Entschädi-
gung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebun-
den ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versiche-
rungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgege-
ben oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer 
nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder 
Vergleich bestanden hätte 
 

Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsneh-
mers mit bindender Wirkung für den Versicherer festge-
stellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen 
zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen. 

 

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung 
des Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche 
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des 
Versicherungsnehmers abzugeben. 
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Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit 
über Schadenersatz-Ansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer, ist der Versicherer zur Prozessführung bevollmäch-
tigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen des Versicherungs-
nehmers auf seine Kosten. 

 

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereig-
nisses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden 
Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung 
eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem 
Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versi-
cherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm be-
sonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers. 
 

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter 
das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlen-
den Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung 
dieses Rechts bevollmächtigt. 

 
6. Begrenzung der Leistungen  
 

6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem 
Versicherungsfall auf die vereinbarten Deckungssummen 
begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versiche-
rungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Perso-
nen erstreckt. 

 

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die 
Entschädigungsleistungen des Versicherers für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahrs auf das 2-fache der ver-
einbarten Deckungssummen begrenzt. 

 

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintre-
tende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, 
der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle einge-
treten ist, wenn diese 
- auf derselben Ursache, 
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sach-

lichem und zeitlichem Zusammenhang oder 
- auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln 
beruhen. 

 

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungs-
nehmer bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versiche-
rungsschein festgelegten Betrag an der Schadenersatzleis-
tung (Selbstbeteiligung). Soweit nicht etwas anderes ver-
einbart wurde, ist der Versicherer auch in diesen Fällen zur 
Abwehr unberechtigter Schadenersatz-Ansprüche verpflich-
tet. 

 

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden 
nicht auf die Deckungssummen angerechnet. 

 

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus 
einem Versicherungsfall die Deckungssumme, trägt der 
Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Deckungs-
summe zur Gesamthöhe dieser Ansprüche. 

 

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Ren-
tenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der 
Rente die Deckungssumme oder den nach Abzug etwaiger 
sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch 
verbleibenden Restbetrag der Deckungssumme, so wird die 
zu leistende Rente nur im Verhältnis der Deckungssumme 
bzw. ihres Restbetrags zum Kapitalwert der Rente vom Ver-
sicherer erstattet. 

 

Für die Berechnung des Rentenwerts gilt die entsprechende 
Vorschrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in 
der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gül-
tigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls. 

 

Bei der Berechnung des Betrags, mit dem sich der Versiche-
rungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen 
muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Deckungssumme 
oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende 
Restdeckungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leis-
tungen mit ihrem vollen Betrag von der Deckungssumme 
abgesetzt. 

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines 
Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung o-
der Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers 
scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung an 
entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, 
Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 

 

7. Ausschlüsse 
 

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Ver-
sicherung ausgeschlossen: 

 

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden 
vorsätzlich herbeigeführt haben.  

 

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden 
dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren 
Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 
- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 
- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 
 

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder 
Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers hinausgehen. 

 

7.4 Haftpflichtansprüche 
 

(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 7.5 
benannten Personen gegen die Mitversicherten, 

 

(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben 
Versicherungsvertrags, 

 

(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versiche-
rungsvertrags. 

 

7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer 
 

(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Ver-
sicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören; 

 

Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im 
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleich-
barer Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, 
Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwie-
gereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großel-
tern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -
kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, auf 
längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und 
Kinder miteinander verbunden sind). 

 

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, 
wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähi-
ge, beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person 
ist; 

 

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person des privaten oder 
öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein 
ist; 

 

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesell-
schaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene 
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts ist; 

 

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer 
eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist; 

 

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwal-
tern. 

 

zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5: 
 

 Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 (2) bis (6) 
erstrecken sich auch auf Haftpflichtansprüche von Angehö-
rigen der dort genannten Personen, die mit diesen in häus-
licher Gemeinschaft leben. 

 

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen 
und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, 
wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, ge-
least, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht er-
langt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwah-
rungsvertrags sind. 

 

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen 
und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, 
wenn 

 

(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tä-
tigkeit des Versicherungsnehmer an diesen Sachen (Be-
arbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) 
entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser 
Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile 
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von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen wa-
ren; 

 

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versi-
cherungsnehmer diese Sachen zur Durchführung seiner 
gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als Werk-
zeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) be-
nutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Aus-
schluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von 
ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen waren; 

 

(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tä-
tigkeit des Versicherungsnehmer entstanden sind und 
sich diese Sachen oder – sofern es sich um unbewegli-
che Sachen handelt – deren Teile im unmittelbaren 
Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; die-
ser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offen-
sichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermei-
dung von Schäden getroffen hatte. 

 

zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7: 
 

Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 und 
Ziff. 7.7 in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediens-
teten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des Versiche-
rungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der Versiche-
rungsschutz, und zwar sowohl für den Versicherungsneh-
mer als auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa 
mitversicherten Personen. 

 

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versiche-
rungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbei-
ten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstel-
lung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch 
dann, wenn die Schadenursache in einem mangelhaften 
Einzelteil oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und 
zur Beschädigung oder Vernichtung der gesamten Sache  
oder Leistung führt. 

 

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn 
Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungs-
nehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder 
die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen ha-
ben. 

 

7.9  Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden 
Schadenereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch 
VII sind jedoch mitversichert. 

 

7.10 a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer we-
gen Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz 
oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsge-
setzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, 
wenn der Versicherungsnehmer von einem Dritten auf-
grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch solche 
Umweltschäden entstanden Kosten in Anspruch ge-
nommen wird. 

 

  Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprü-
che erhalten, die auch ohne Bestehen des Umwelt-
schadensgesetzes oder anderer auf der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender na-
tionaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzli-
cher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts 
gegen den Versicherungsnehmer geltend gemacht 
werden können. 

 

  Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versiche-
rung privater Haftpflichtrisiken.   

 

b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelt-
einwirkung. 

 

Dieser Ausschluss gilt nicht 
 

(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken 
 

oder 
 

(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer her-
gestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), 
durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausfüh-
rung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten 
entstehen (Produkthaftpflicht). 

 

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden 
durch Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstel-
lung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung 
oder Wartung von 

 

- Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche 
Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzu-
lagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-
Anlagen); 

- Anlagen gemäß Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaf-
tungsgesetz (UmweltHG-Anlagen); 

- Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden 
Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzei-
gepflicht unterliegen; 

- Abwasseranlagen 
 

oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anla-
gen bestimmt sind. 

 

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, 
asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen 
sind. 

 

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem 
oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit energierei-
chen ionisierenden Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven 
Stoffen oder Röntgenstrahlen). 

 

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen 
sind auf  

 

(1) gentechnische Arbeiten, 
 

(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 
 

(3) Erzeugnisse, die  
- Bestandteile aus GVO enthalten, 
- aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden. 

 

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen 
durch 
 

(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer 
handelt, 

 

(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, 
 

(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Ge-
wässer. 

 

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, 
der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Da-
ten, soweit es sich handelt um Schäden aus 
 

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder 
Veränderung von Daten, 

 

(2) Nichterfassen oder fehlerhaftes Speichern von Daten, 
 

(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaus-
tausch, 

 

(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen. 
 

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- 
oder Namensrechtsverletzungen. 

 

7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, 
Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen 
Diskriminierungen.  

 

7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der 
Übertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers re-
sultieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden und alle sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden, die durch Krank-
heit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm 
gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In bei-
den Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig gehandelt hat. 
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Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszah-
lung 
 
8. Beginn des Versicherungsschutzes / Beitrag und Versi-

cherungsteuer 
 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungs-
nehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im 
Sinne von Ziff. 9.1 zahlt. Der in Rechnung gestellte Beitrag 
enthält die Versicherungsteuer, die der Versicherungsneh-
mer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrich-
ten hat. 

 
9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder 

einmaliger Beitrag 
 

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird – wenn nichts ande-
res vereinbart ist – unverzüglich nach Ablauf von zwei Wo-
chen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig.  
 

Ist Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als 
erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags. 

 

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeit-
punkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem 
Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags ein-
treten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung ver-
pflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen 
Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 
Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat. 

 

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Ver-
sicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertre-
ten hat. 

 
10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebei-

trag 
 

10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes be-
stimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeit-
raums fällig. 

 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versi-
cherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen 
Zeitpunkt erfolgt. 

 

10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der 
Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei 
denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. 

 

Der Versicherer wird ihn schriftlich zur Zahlung auffordern 
und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen set-
zen. 
 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten 
schriftlich eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens 
zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirk-
sam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zin-
sen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen 
angibt, die nach den Ziff. 10.3 und 10.4 mit dem Fristab-
lauf verbunden sind. 

 

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungs-
frist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem 
Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn 
er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 2 
darauf hingewiesen wurde. 

 

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungs-
frist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er 
den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung 
nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat. 

 

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versiche-
rungsnehmer danach innerhalb eines Monats den ange-
mahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versiche-
rungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und 

der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versiche-
rungsschutz. 

 
11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächti-

gung 
 

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, 
gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fäl-
ligkeitstag eingezogen werden kann und der Versiche-
rungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht wider-
spricht. 
 

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, 
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unver-
züglich nach einer in Textform gestellten Zahlungsaufforde-
rung des Versicherers erfolgt. 
 

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der 
Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen 
hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Grün-
den zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht einge-
zogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig 
Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. 
 

Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags 
erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Text-
form aufgefordert worden ist. 

 
12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 
 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind 
die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist. 
 

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Bei-
tragszahlung verlangen. 

 
13. Beitragsregulierung 
 

13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzutei-
len, ob und welche Änderungen des versicherten Risikos 
gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese 
Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der Bei-
tragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf 
Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen 
Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom 
Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Hö-
he des festgestellten Beitragsunterschieds verlangen. Dies 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn 
an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft. 

 

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsneh-
mers oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem  
Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), 
beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeit-
punkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der 
vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht 
unterschritten werden. 
Alle entsprechend Ziff. 15.1 nach dem Versicherungsab-
schluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des 
Mindestbeitrags werden berücksichtigt. 

 

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mittei-
lung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die 
Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des 
für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrags 
verlangen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, fin-
det eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungs-
nehmer zu viel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, 
wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zu-
gang der Mitteilung des erhöhten Beitrags erfolgten. 

 

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung 
auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere 
Jahre. 

 
14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags hat der Versicherer, 
soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur 
Anspruch auf den Teil des Beitrags, der dem Zeitraum ent-
spricht , in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 
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15. Beitragsangleichung 
 

15.1 Versicherungsbeiträge, die nach Ablauf des ersten Versiche-
rungsjahres fällig werden, unterliegen der Beitragsanglei-
chung. Dies gilt nicht, soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- 
oder Umsatzsumme berechnet werden. Mindestbeiträge 
unterliegen unabhängig von der Art der Beitragsberech-
nung der Beitragsangleichung. 

 

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung 
für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Pro-
zentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt 
der Schadenzahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen 
Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegen-
über dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. 
Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedri-
gere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzah-
lungen gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen 
Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von 
Grund und Höhe der Versicherungsleistungen. 

 

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahrs ist 
die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlun-
gen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu 
angemeldeten Schadenfälle. 

 

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im 
Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbei-
trag um den sich aus Ziff. 15.2 ergebenden Prozentsatz zu 
verändern (Beitragsangleichung). Der veränderte Folgejah-
resbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der nächsten 
Beitragsrechnung bekannt gegeben. 

 

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versi-
cherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen 
geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der 
Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziff. 15.2 ermittelt 
hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um 
den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt 
seiner Schadenzahlungen nach seinen unternehmenseige-
nen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhö-
hung darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem 
vorstehenden Absatz ergeben würde. 

 

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder 15.3 unter 5 %, 
entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist je-
doch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen. 

 

Dauer und Ende des Vertrags / Kündigung 
 

16. Dauer und Ende des Vertrags 
 

16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene 
Zeit abgeschlossen. 

 

16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlän-
gert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem 
Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des 
jeweiligen Versicherungsjahrs eine Kündigung in Schrift-
form zugegangen ist. 

 

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum 
vorgesehenen Zeitpunkt. 

 

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei  Jahren kann der 
Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes 
darauf folgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung 
muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens drei 
Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahrs 
zugegangen sein. 

 

17. Wegfall des versicherten Interesses 
 

 Der Vertrag endet zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versiche-
rer davon Kenntnis erhält, dass das versicherte Interesse 
nach dem Beginn der Versicherung dauerhaft weggefallen 
ist. In diesem Fall steht ihm der Beitrag zu, den er hätte er-
heben können, wenn die Versicherung nur bis zum Zeit-
punkt der Kenntniserlangung beantragt worden wäre. Das-
selbe gilt, wenn das versicherte Interesse weggefallen ist, 
weil der Versicherungsfall eingetreten ist. 

 
 
 

 

18. Kündigung nach Beitragsangleichung 
 

 Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung 
gemäß Ziff. 15.3, ohne dass sich der Umfang des Versiche-
rungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den 
Versicherungsvertrag in Schriftform innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger 
Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in 
dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte. 

 Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mittei-
lung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung 
muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat 
vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen. 

 

 Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein 
Kündigungsrecht. 

 

19. Kündigung nach Versicherungsfall  
   

19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn 
 

- vom Versicherer eine Schadenersatzzahlung geleistet 
 wurde oder 

   

- dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter 
 den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch 

 gerichtlich zugestellt wird. 
  

 Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform 
spätestens einen Monat nach der Schadenersatzzahlung 
oder der Zustellung der Klage zugegangen sein. 

   

19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die 
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch 
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam 
wird. 

   

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 

20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unter-
nehmen 

 

20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung 
besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser anstelle des 
Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines Ei-
gentums sich aus dem Versicherungsverhältnis ergebenden 
Rechte und Pflichten ein. 

  

 Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines 
Nießbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen Ver-
hältnisses von einem Dritten übernommen wird. 

 

20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle 
 

 - durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer 
Frist von einem Monat, 

 - durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit 
sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode 

  

 in Schriftform gekündigt werden. 
  

20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 
  

 - der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von 
dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Über-
gang auf den Dritten Kenntnis erlangt; 

  

 - der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem 
Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum 
Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen 
bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung Kenntnis 
erlangt. 

  

20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer lau-
fenden Versicherungsperiode und wird das Versicherungs-
verhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige Versiche-
rungsnehmer und der Dritte für den Versicherungsbeitrag 
dieser Periode als Gesamtschuldner. 

  

20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer 
durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder den Drit-
ten unverzüglich anzuzeigen. 

  

 Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht be-
steht kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall 
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später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem 
die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, und 
der Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Ver-
trag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 

  

 Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für 
alle Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach 
dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der 
Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der Ver-
sicherer in diesem Monat von seinem Kündigungsrecht kei-
nen Gebrauch gemacht hat. 

  

 Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeige-
pflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung 
in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige 
hätte zugehen müssen. 

 

21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung 
oder Erlass von Rechtsvorschriften 

 

 Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung 
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der 
Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das 
Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem 
der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat. 

 

22. Mehrfachversicherung 
 

22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in 
mehreren Versicherungsverträgen versichert ist. 

  

22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, 
ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er 
die Aufhebung des später geschlossenen Vertrags verlan-
gen. 

 

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versiche-
rungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend 
macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis 
erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirk-
sam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem 
Versicherer zugeht. 

 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
 
23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungs-

nehmers 
 

23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahr-
erhebliche Umstände 

 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahr-
umstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Text-
form gefragt hat und die für den Entschluss des Versiche-
rers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt 
zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit 
zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, 
aber vor Vertragsannahme der Versicherer Fragen im Sinne 
des Satzes 1 stellt. 
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf 
den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den 
Vertrag überhaupt oder mit vereinbarten Inhalt abzuschlie-
ßen. 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen und kennt dieser den gefahrerhebli-
chen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so be-
handeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt 
oder dies arglistig verschwiegen. 

 

23.2 Rücktritt 
 

(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahr-
erheblichen Umständen berechtigen den Versicherer, 
vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt 
auch dann, wenn ein Umstand nicht oder unrichtig an-
gezeigt wurde, weil sich der Versicherungsnehmer der 
Kenntnis der Wahrheit arglistig entzogen hat. 

 

Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfol-
gen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der 
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht 

Kenntnis erlangt. Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung 
gegenüber dem Versicherungsnehmer. 

 

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertre-
ter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben we-
der vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat. 

 

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahr-
lässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen hätte. 

 

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 
 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls 
zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand we-
der für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich 
war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versiche-
rungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die An-
zeigepflicht arglistig verletzt hat. 
 

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der 
bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abge-
laufenen Vertragszeit entspricht. 

 
23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht 
 

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil 
die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch 
auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in 
Schriftform kündigen. 
 

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Ver-
trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 
 

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, 
weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hät-
te, werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des 
Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versi-
cherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, 
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versi-
cherungsperiode Vertragsbestandteil. 
 

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um 
mehr als 10% oder schließt der Versicherer die Gefahrabsi-
cherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherungsnehmers 
fristlos in Schriftform kündigen. 
 

Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 23.2 und 3 zuste-
henden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er 
von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm gel-
tend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. 
Dabei hat er die Umstände anzugeben, auf die er seine Er-
klärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur 
Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die 
Monatsfrist nicht verstrichen ist. 
 

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 23.2 und 
23.3 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzei-
gepflichtverletzung hingewiesen hat. 
 

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 23.2 und 3 
genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht ange-
zeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige 
kannte. 

 

23.4 Anfechtung 
 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der An-
fechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, 
der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung 
abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 
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24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls 
 

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versiche-
rungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb an-
gemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die 
Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen 
unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden ge-
führt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend. 
 

25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls 
 

25.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich 
anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadenersatz-
Ansprüche erhoben wurden. 

 

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die 
Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Wei-
sungen des Versicherers sind dabei zu beachten, soweit es 
für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Ver-
sicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberich-
te zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -
regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach An-
sicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens 
wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforder-
ten Schriftstücke übersandt werden. 

 

25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtan-
spruch erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, behördliches 
oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid 
erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er 
dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. 

 

25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von 
Verwaltungsbehörden auf Schadenersatz muss der Versi-
cherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst er-
forderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des 
Versicherers bedarf es nicht. 

 

25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtan-
spruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des 
Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer 
beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers einen 
Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechts-
anwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte ertei-
len und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stel-
len. 

 
26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 
 

26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus 
diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu 
erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb ei-
nes Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung 
fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Oblie-
genheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober 
Fahrlässigkeit beruhte. 

 

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich 
verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versiche-
rungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Oblie-
genheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in ei-
nem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  
 

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungs-
schutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls bestehenden Auskunfts- und Aufklärungsoblie-
genheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

 

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegen-
heit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Um-
fang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich 
war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Ob-
liegenheit arglistig verletzt hat. 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, 
ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 26.1 zustehendes 
Kündigungsrecht ausübt. 

 

Weitere Bestimmungen 
 
27. Mitversicherte 
 

27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprü-
che gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer 
selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die 
Mitversicherten entsprechend anzuwenden. Die Bestim-
mungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4.) gelten 
nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines Mitver-
sicherten entsteht. 

 

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag 
steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist 
neben den Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegen-
heiten verantwortlich. 

 
28. Abtretungsverbot 
 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Fest-
stellung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetre-
ten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den ge-
schädigten Dritten ist aber zulässig. 

 
29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 
 

29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklä-
rungen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers o-
der an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträ-
gen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet 
werden. 

 

29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber 
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Brie-
fes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die 
Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als 
zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Na-
mensänderung des Versicherungsnehmers. 

 

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen 
Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung 
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziff. 
29.2 entsprechende Anwendung. 

 
30. Verjährung 
 

30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 
drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den all-
gemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

 

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der 
Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die 
Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Text-
form zugeht. 

 
31. Entfällt 
 
32. Zuständiges Gericht  
 

32.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versi-
cherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach 
dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versiche-
rungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht 
örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer 
zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Er-
mangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat. 

 

32.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem 
Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in 
Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen 
Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine 
juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht 
auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versiche-
rungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungs-
nehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesell-
schaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetra-
gene Partnergesellschaft ist. 

 

32.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die 
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gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versiche-
rungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem 
Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsver-
trag zuständigen Niederlassung. 

33. Anzuwendendes Recht 
 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht 
 

 
 
 
B Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR) zur Haftpflichtversicherung für 

Privatpersonen - private Tierhalter - Bauherren - Haus-/Grundbesitzer - Wassersportfahrzeuge - Gewässerschaden 
 

1 Privat-Haftpflichtversicherung 
 

Diese Bedingungen gelten nur, soweit im Versicherungsschein 
oder seinen Nachträgen die Mitversicherung der Privat-
Haftpflichtversicherung ausdrücklich ausgewiesen ist. 

 

1.1 Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nach-
stehenden Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibun-
gen (BBR) – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers als Privatperson aus den Gefahren des täglichen Lebens 
– mit Ausnahme der Gefahren eines eigenen oder fremden Be-
triebs, eines Berufs, Dienstes oder Amtes (auch Ehrenamts), ei-
ner verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art o-
der einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung, 

 

insbesondere 
 

1.1.1 als Familien- und Haushaltsvorstand, z. B. aus der Aufsichts-
pflicht über minderjährige Kinder; 

 

1.1.2 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen; 
 

1.1.3 als Inhaber 
 

a) einer oder mehrerer im Inland gelegener Wohnungen ein-
schließlich Ferienwohnungen, 
 

Bei Wohnungseigentum besteht Versicherungsschutz in 
der Eigenschaft als Sondereigentümer. Dabei ist mitversi-
chert die gesetzliche Haftpflicht aus Ansprüchen der Ge-
meinschaft der Wohnungseigentümer wegen Beschädi-
gung des Gemeinschaftseigentums. Die Leistungspflicht 
erstreckt sich jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil an 
dem gemeinschaftlichen Eigentum. 

 

b) eines im Inland gelegenen Einfamilienhauses, 
 

c) eines im Inland gelegenen Wochenend-/Ferienhauses, 
 

sofern die genannten Objekte vom Versicherungsnehmer aus-
schließlich zu Wohnzwecken verwendet werden, einschließlich 
der zugehörigen Garagen und Gärten sowie eines Schrebergar-
tens. 
 

Als Wochenendhaus gilt auch ein auf Dauer auf nicht öffentli-
chen Wegen und Plätzen abgestellter, nicht versicherungs-
pflichtiger Wohnwagenanhänger. 
 

In Ergänzung zu Ziff. B 1.1.3b besteht auch Versicherungs-
schutz als Inhaber eines Zweifamilienhauses oder eines Einfa-
milienhauses mit Einliegerwohnung, wenn der Versicherungs-
nehmer selbst und seine Familienangehörigen die bezeichneten 
Häuser bewohnen. 
 

Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht 
 

- aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungs-
nehmer als Inhaber obliegen (z. B. bauliche Instandhal-
tung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen 
auf Gehwegen), auch soweit diese durch Mietvertrag oder 
Dauernutzungsvertrag übernommen wurden; 

 

- aus der Vermietung einer Einliegerwohnung und/oder von 
nicht mehr als drei einzeln vermieteten Wohnräumen – 
nicht jedoch von sonstigen Wohnungen, Räumen zu ge-
werblichen Zwecken und Garagen; 

 

Sofern gegen Zahlung eines Beitragszuschlags ver-
einbart, gilt zudem die gesetzliche Haftpflicht aus der 
Vermietung einer im Inland gelegenen Eigentumswohnung 
versichert. 

 

- als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubau-
ten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis 
zu einer Bausumme von 75.000 Euro je Bauvorhaben. 
Wenn dieser Betrag überschritten wird, entfällt die Mitver-
sicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vor-
sorgeversicherung (Ziff. 4 AHB); 

 

- als Betreiber einer Photovoltaikanlage auf einem Objekt 
nach Ziff. B 1.1.3a-c. Nicht versichert sind Schäden im Zu-
sammenhang mit der Einspeisung des Solarstroms in ein 
fremdes Stromnetz. 

 

- aus dem Miteigentum an zum Einfamilienhaus gehörenden 
Gemeinschaftsanlagen, z. B. gemeinschaftliche Zugänge 
zu öffentlichen Straßen, Wäschetrockenplätze, Garagen-
höfe, Abstellplätze für Mülltonnen; 

 

Die Bestimmung gemäß Ziff. B 1.1.3a letzter Satz gilt sinn-
gemäß. 

 

- aus Besitz eines Swimmingpools, Teiches, Biotops u.Ä.; 
 

- als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Ver-
sicherung bis zum Besitzwechsel bestand; 

 

- der Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft; 
 

1.1.4 als Radfahrer; 
 

1.1.5 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen sind eine jagdli-
che Betätigung und Haftpflichtansprüche aus Schäden infolge 
einer Teilnahme an Pferde-, Rad- oder Kraftfahrzeugrennen 
sowie den Vorbereitungen hierzu (Training); 

 

1.1.6 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von 
Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschos-
sen, nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlun-
gen; 

 

1.1.7 als nicht gewerbsmäßiger Hüter oder Reiter fremder Pferde 
sowie als Fahrer bei Benutzung fremder Fuhrwerke zu privaten 
Zwecken; 

 

Nicht versichert ist die Haftpflicht als Hüter, Reiter oder Fahrer 
bei Benutzung fremder Pferde und Fuhrwerke zu privaten Zwe-
cken, deren Halter mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher 
Gemeinschaft lebt und/oder zu den durch diesen Vertrag mit-
versicherten Personen gehört. 

 

Versicherungsschutz besteht nur insoweit, als nicht die Haft-
pflichtversicherung des Tierhalters eintrittspflichtig ist. 

 

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Tierhalter oder –
eigentümer sowie Fuhrwerkseigentümer, es sei denn, es han-
delt sich um Personenschäden. 

 

1.1.8 als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten 
Kleintieren und Bienen – nicht jedoch von Hunden, Rindern, 
Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tieren sowie 
von Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen 
Zwecken gehalten werden; 

 

Mitversichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht als Hüter 
fremder Hunde, die sich nicht im Eigentum einer mitversicher-
ten Person befinden, und soweit das Hüten gefälligkeitshalber 
und nur gelegentlich erfolgt. 
 

Nicht versichert ist das Hüten von Hunden, deren Halter mit 
dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft lebt 
und/oder zu den durch diesen Vertrag mitversicherten Perso-
nen gehört. 
Versicherungsschutz besteht nur insoweit, als nicht die Haft-
pflichtversicherung des Tierhalters eintrittspflichtig ist. 
 

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Tierhalter oder –
eigentümer, es sei denn, es handelt sich um Personenschäden. 
 

Als Hüter fremder Hunde besteht kein Versicherungsschutz, 
wenn es sich um Hunde folgender Rassen sowie um Kreuzun-
gen mit diesen Hunderassen handelt: 
 

A - Akbas, Alano, American Staffordshire-Terrier, American 
Bulldog, 

B - Bandog, Berger de Beauce, Berger de Brie, Bor-
deauxdogge, Bullmastiff, Bullterrier, 
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C - Cane Corso, Carpatin, Chinesischer Kampfhund, 
D - Dobermann, Dogo Argentino, 
E - Estrela-Berghund, 
F - Fila Brasileiro, 
K - Kangal (Karabash), Karakatschan, Karshund, Kaukasi-

scher Owtscharka, Komondor, Kraski Ovcar, Kuvasz, 
L - Liptak (Goralenhund), 
M - Maremmaner Hirtenhund, Mittelasiatischer Owtscharka, 

Mastiff, Mastino Espanol, Mastin de los Pirineos, Mastino 
Napoletano, Mioritic, Molosser, 

P - Perro de Presa Canario, Perro de Presa Mallorquin, Pi-
tbull-Terrier, Polski Owczarek Podhalanski, Pyrenäenber-
ghund, 

R - Raffeiro do Alentejo, Rhodesian Ridgeback, Römischer 
Kampfhund, Rottweiler, 

S - Sarplaninac, Staffordshire-Bullterrier, Slovensky Cuvac, 
Südrussischer Owtscharka, 

T - Tibetanischer Mastiff, Tornjak, Tosa Inu 
 

Gleiches gilt für das Hüten von Hunden, die im Einzelfall be-
hördlich als gefährlich eingestuft wurden. 
 

1.1.9 aus der Benutzung eines Krankenfahrstuhls mit einer Höchst-
geschwindigkeit bis 6 km/h (nach § 2 I 6 des Pflichtversiche-
rungsgesetzes nicht versicherungspflichtig und vom Zulas-
sungsverfahren befreit) sowie von Kleingeräten zum Rasenmä-
hen und Schneeräumen, die an Holmen geführt werden. 

 

1.2 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 
 

1.2.1 des Ehegatten oder des eingetragenen Lebenspartners** des 
Versicherungsnehmers, 

 

1.2.2 ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft* lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pfle-
gekinder), 

 

(1) Bei volljährigen Kindern besteht Versicherungsschutz je-
doch nur, solange sie sich noch in einer Schul- oder sich 
unmittelbar anschließenden Berufsausbildung (berufliche 
Ausbildung: Lehre und/oder Studium – nicht Referendar-
zeit, Fortbildungsmaßnahmen und dgl.) befinden. Bei Ab-
leistung des Grundwehr- oder Zivildiensts (einschließlich 
des freiwilligen zusätzlichen Wehrdiensts) oder des freiwil-
ligen sozialen Jahres vor, während oder im Anschluss an 
die Berufsausbildung bleibt der Versicherungsschutz be-
stehen. Bei einer freiwilligen Weiterverpflichtung erlischt 
die Mitversicherung mit Ende der Pflichtzeit des Wehr- 
bzw. Zivildiensts. 
 

Abweichend davon ist die gesetzliche Haftpflicht der voll-
jährigen, unverheirateten und nicht in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft* lebenden Kinder auch nach Schulab-
schluss mitversichert, falls sie ununterbrochen auf einen 
Ausbildungs- oder Studienplatz warten und dies nachwei-
sen können. Dies gilt auch für den Fall, dass während der 
Wartezeit eine Aushilfstätigkeit ausgeübt wird, 
 

Als unmittelbar bzw. ununterbrochen im vorstehenden 
Sinne ist ein Zeitraum bis zu einem Jahr anzusehen. 
 

(2) Für volljährige Kinder besteht Versicherungsschutz auch 
noch nach Beendigung der Schul-/Berufsausbildung bei 
vorliegender Arbeitslosigkeit in unmittelbarem Anschluss 
an die berufliche Ausbildung, und zwar bis zu einem Jahr. 

 

(3) Für volljährige unverheiratete und nicht in einer eingetra-
genen Lebenspartnerschaft lebende Kinder mit geistiger 
Behinderung besteht Versicherungsschutz, solange sie mit 
dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft le-
ben. 

 

1.2.3 des in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer 
lebenden Partners einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft 
und dessen Kinder (diese entsprechend Ziff. B 1.2.2), sofern 
der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Partner un-
verheiratet sind und der mitversicherte Partner im Versiche-
rungsschein oder seinen Nachträgen namentlich benannt ist. 

 

Die Mitversicherung des Partners und dessen Kinder, die nicht 
auch Kinder des Versicherungsnehmers sind, endet mit der 
Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft zwischen dem Versi-
cherungsnehmer und dem Partner. 

                                                           

* Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partnerschaft nach dem Recht anderer Staaten lebt. Als 
eingetragene Lebenspartnerschaften gelten auch die den Partnerschaften im Sinne des Lebenspartnerschaftsge-
setzes vergleichbaren Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten. 

 

Es gilt ausdrücklich vereinbart, dass mit Einschluss eines in 
häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer leben-
den Partners der Versicherungsschutz für den etwaigen  
Ehegatten des Versicherungsnehmers zum nächsten Beitrags-
fälligkeitstermin endet. 

 

1.2.4 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des 
Versicherungsnehmers beschäftigten Personen gegenüber Drit-
ten aus dieser Tätigkeit. Das Gleiche gilt für Personen, die aus 
Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Wohnung, Haus und 
Garten betreuen oder den Streudienst hierzu versehen. 

 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschä-
den, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankhei-
ten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozial-
gesetzbuch VII handelt. 

 

1.2.5 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Haftpflichtan-
sprüche 

 

- des Versicherungsnehmers gegen mitversicherte Personen; 
- mitversicherter Personen gegen den Versicherungsnehmer; 
- mitversicherter Personen untereinander. 

 

Mitversichert sind jedoch Regressansprüche aus übergegange-
nem Recht von Trägern der Sozialversicherung und Sozialhilfe, 
privaten Krankenversicherern, privaten und öffentlichen Ar-
beitgebern/Dienstherren wegen Personenschäden. 

 

1.3 Kleine Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeugklausel 
 

1.3.1 Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Eigentümers, 
Besitzers, Halters oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasser-
fahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers wegen Schäden, die 
durch deren Gebrauch verursacht werden. 

 

1.3.2 Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verur-
sacht werden durch den Gebrauch  

 

(1) von folgenden Landfahrzeugen, soweit hierfür keine Zulas-
sungs- oder Versicherungspflicht besteht: 

 

- nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkeh-
rende Kraftfahrzeuge und Anhänger ohne Rücksicht 
auf eine Höchstgeschwindigkeit; 

- Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h Höchstge-
schwindigkeit; 

- selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 
km/h Höchstgeschwindigkeit; 

- nicht versicherungspflichtige Anhänger. 
 

Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 
3.1 (2) AHB und in Ziff. 4.3 (1) AHB. 

 

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, 
 

- wenn der Fahrer eines Kraftfahrzeugs beim Eintritt eines 
Versicherungsfalls auf öffentlichen Wegen und Plätzen 
nicht die vorgeschriebene behördliche Fahrerlaubnis hat; 

- wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug geführt hat. 
 

Gegenüber dem Versicherungsnehmer bleibt die Verpflichtung 
zur Leistung bestehen, wenn dieser 
 

- das Vorliegen der Fahrerlaubnis bei dem berechtigten Fah-
rer ohne Verschulden annehmen durfte oder 

- den Gebrauch des Kraftfahrzeugs durch den unberechtig-
ten Fahrer nicht bewusst ermöglicht hat. 

 

(2) von folgenden Luftfahrzeugen, soweit hierfür keine Zulas-
sungs- oder Versicherungspflicht besteht: 
 

- Flugmodelle, unbemannte Ballone und Drachen, die 
weder durch Motoren noch durch Treibsätze angetrie-
ben werden und deren Fluggewicht 5 kg nicht  
übersteigt; 

- Schleppschirme zum Kite-Surfen, -Boarden, -Sailen 
und dgl. bis zu einer Flughöhe von 30 Metern. 

 

(3) von folgenden Wasserfahrzeugen, soweit hierfür keine Zu-
lassungs- oder Versicherungspflicht besteht: 
 

- Wassersportfahrzeuge, ausgenommen eigene Segel-
boote und eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge 
mit Motor – auch Hilfs- oder Außenbordmotoren – 
oder Treibsätzen; 

- Windsurfbretter. 
 

Mitversichert ist jedoch der gelegentliche Gebrauch von 
fremden Wassersportfahrzeugen mit Motoren, soweit für 
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das Führen keine behördliche Erlaubnis erforderlich ist. 
 

(4) von ferngelenkten Land- und Wasser-Modellfahrzeugen. 
 

1.4 Besondere Bedingungen für die Auslandsdeckung 
 

Für den unbegrenzten Aufenthalt in Staaten der Europäischen 
Union sowie der Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein 
unter Beibehaltung eines inländischen Wohnsitzes und für den 
vorübergehenden Auslandsaufenthalt in allen übrigen Staaten 
bis zu einem Jahr gilt Folgendes: 

 

1.4.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – die ge-
setzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versiche-
rungsfällen. 

1.4.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der vorüberge-
henden Benutzung oder Anmietung (nicht dem Eigentum) von 
im Ausland gelegenen Wohnungen und Häusern gem. Ziff. B 
1.1.3a-c. Als vorübergehend ist ein Zeitraum von längstens ei-
nem Jahr anzusehen. 
 

1.4.3 Bei den in den USA/US-Territorien und Kanada eintretenden 
Versicherungsfällen oder dort geltend gemachten Ansprüchen 
werden – abweichend von Ziff. 6.5 AHB – die Aufwendungen 
des Versicherers für Kosten als Leistungen auf die Deckungs-
summe angerechnet. 
 

Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Ge-
richtskosten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung 
des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls so-
wie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem 
Versicherer nicht selbst entstehen. Dies gilt auch dann, wenn 
die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 

 

1.4.4 Vom Versicherungsschutz ausgenommen sind Ansprüche auf 
Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder 
exemplary damages. 
 

1.4.5 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der 
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Wäh-
rungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des 
Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-
Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelege-
nen Geldinstitut angewiesen ist. 

 

1.5 Besondere Bedingungen für den Einschluss von Miet-
sachschäden 

 

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die ge-
setzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von gemieteten Ge-
bäuden, Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken 
gemieteten Räumen in Gebäuden und alle sich daraus erge-
benden Vermögensschäden. 
 

Ausgeschlossen sind 
 

(1) Haftpflichtansprüche wegen 
 

a) Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspru-
chung, 

 

b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und 
Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und 
Gasgeräten und allen sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden, 

 

c) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer 
hiergegen besonders versichern kann, 

 

d) Schäden infolge Schimmelbildung; 
 

(2) die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der 
Feuerversicherer bei übergreifenden Versicherungsfällen 
fallenden Rückgriffsansprüche. (Der Text dieses Abkom-
mens wird auf Wunsch zur Verfügung gestellt.) 

 

Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Deckungssum-
me für Sachschäden je Versicherungsfall 1.000.000 Euro, be-
grenzt auf das 2-fache für alle Versicherungsfälle eines Versi-
cherungsjahrs. Die Ersatzleistung für Mietsachschäden wird auf 
die Deckungssumme für Sachschäden angerechnet. 

 

1.6 Besondere Bedingungen für den Einschluss von Sach-
schäden an Lehrgeräten 

 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme 
am fachpraktischen Unterricht an einer Fach-, Gesamt-, Hoch-
schule oder Universität. 
 

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden 
an Lehrgeräten (auch Maschinen) der Fach-, Gesamt-, Hoch-

schule oder Universität. 
 

Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Schä-
den beträgt 2.500 Euro je Versicherungsfall innerhalb der 
Sachschadendeckungssumme. Die Gesamtleistung für alle Ver-
sicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das 2-fache 
dieser Summe. 
 

Unter Hinweis auf Ziff. 6. AHB beträgt die Selbstbeteiligung 
des Versicherungsnehmers an jedem Schaden 150 Euro. Dieser 
Betrag wird im Versicherungsfall von der Ersatzleistung in Ab-
zug gebracht. 

 

1.7 Besondere Bedingungen für den Einschluss von Schlüs-
selschäden  

 

Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziff. 2. AHB und abwei-
chend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus dem 
Abhandenkommen von fremden privaten (nicht berufsbezo-
gen) Schlüsseln (auch General-/Hauptschlüssel und Zugangs-/ 
Codekarten für eine zentrale Schließanlage), die sich rechtmä-
ßig im Gewahrsam des Versicherungsnehmers befunden ha-
ben. 
 

Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haft-
pflichtansprüche wegen der Kosten für die notwendige Aus-
wechslung von Schlössern und Schließanlagen sowie für vorü-
bergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und einen 
Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an 
welchem der Verlust der Schlüssel festgestellt wurde. 
 

Bei Wohnungseigentümern sind versichert Haftpflichtansprü-
che der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. Die Leis-
tungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Miteigentums-
anteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum. 
 

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden 
eines Schlüsselverlustes (z. B. wegen Einbruchs), ferner aus 
dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie sonstigen 
Schlüsseln zu beweglichen Sachen. 
 

Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Schä-
den beträgt 2.500 Euro je Versicherungsfall innerhalb der 
Sachschadendeckungssumme. Die Gesamtleistung für alle Ver-
sicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das 2-fache 
dieser Summe. 
 

Unter Hinweis auf Ziff. 6 AHB beträgt die Selbstbeteiligung des 
Versicherungsnehmers an jedem Schaden 150 Euro. Dieser Be-
trag wird im Versicherungsfall von der Ersatzleistung in Abzug 
gebracht. 

 

1.8 Besondere Bedingungen für die Tätigkeit als 
 Tagesmutter 
 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Tätigkeit als 
Tagesmutter, insbesondere aus der übernommenen Betreuung 
von bis zu drei fremden, minderjährigen Kindern – insgesamt 
fünf inkl. der eigenen Kinder – im Rahmen des eigenen Haus-
halts, auch außerhalb der Wohnung (z. B. bei Spielen, Ausflü-
gen usw.). 
 

Versicherungsschutz besteht, wenn es sich bei dieser Tätigkeit 
um eine unentgeltliche Tätigkeit als Tagesmutter (Tageseltern) 
handelt oder um eine entgeltliche Tätigkeit, soweit diese im 
Rahmen des Gesetzes über geringfügig Beschäftigte erfolgt. 
 

Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht der Ta-
geskinder während der Obhut bei den Tageseltern. Erlangt das 
Tageskind Versicherungsschutz aus einem anderen fremden 
Haftpflichtversicherungsvertrag, so entfällt insoweit der Versi-
cherungsschutz aus diesem Vertrag. 
 

Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche der Kinder 
bzw. ihrer Erziehungsberechtigten für Schäden, die die zu 
betreuenden Kinder erleiden. 
 

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Abhandenkommens 
von Sachen und der Verlust von Geld der zu betreuenden Kin-
der. 

 

1.9 Besondere Bedingungen für Gewässerschäden durch 
Kleingebinde/Kleintankanlagen 

 

Es gelten die Besonderen Bedingungen für die Versicherung 
der Haftpflicht aus Gewässerschäden – außer Anlagenrisiko – 
gemäß Ziff. C 7 (so genanntes Restrisiko). 
 

Abweichend von Ziff. C 7.1 dieser Besonderen Bedingungen 
gilt die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers  
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- als Inhaber einer oberirdischen Heizöltankanlage (auch Kel-
lertank) bis zu einem Fassungsvermögen von 2.000 l auf 
den mitversicherten Grundstücken; 

 

Hierzu gelten die Besonderen Bedingungen zur Gewässer-
schaden-Haftpflichtversicherung – Anlagenrisiko – gemäß 
Ziff. B 6. 

 

- aus der Lagerung von Kleingebinden mit gewässerschädli-
chen Stoffen (Farben, Lacke, Verdünner etc.) bis 25 l/kg je 
Einheit, insgesamt jedoch höchstens bis 100 l/kg mitversi-
chert. 

Werden diese Grenzwerte überschritten, so entfällt die bei-
tragsfreie Mitversicherung. Ziff. 3.1 (2) AHB (Erhöhung und 
Erweiterung des versicherten Risikos) und Ziff. 4. AHB (Vorsor-
geversicherung) finden keine Anwendung. 
 

Die Höchstersatzleistung des Versicherers steht innerhalb der 
Deckungssumme für Sachschäden zur Verfügung, die insoweit 
als Einheitsdeckungssumme für Personen-, Sach- und Vermö-
gensschäden gilt, höchstens jedoch bis 3.000.000 Euro je Ver-
sicherungsfall. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres beträgt das 2-fache dieser Summe. 

 

1.10 Besondere Bedingungen für den Einschluss von Sach-
schäden durch häusliche Abwässer 

 

Eingeschlossen sind – teilweise abweichend von Ziff. 7.14 (1) 
AHB – Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch häusli-
che Abwässer und durch Abwässer aus dem Rückstau des Stra-
ßenkanals. 

 

1.11 Besondere Bedingungen für den Einschluss des Risikos 
aus dem elektronischen Datenaustausch und der Inter-
net-Nutzung 
 

1.11.1 Versichertes Risiko 
Eingeschlossen ist – insoweit abweichend von Ziff. 7.15 AHB – 
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen 
Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereit-
stellung elektronischer Daten, z. B. im Internet, per E-Mail oder 
mittels Datenträger, 
 

soweit es sich handelt um Schäden aus 
 

(1) der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung  
oder Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei Drit-
ten durch Computerviren und/oder andere Schadpro-
gramme; 

 

(2) der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der 
Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von Daten 
bei Dritten und zwar wegen 

 

- sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, 
nicht jedoch weiterer Datenveränderungen, sowie 

 

- der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Da-
ten bzw. Erfassung/korrekten Speicherung nicht  
oder fehlerhaft erfasster Daten; 

 

(3) der Zerstörung des Zugangs Dritter zum elektronischen Da-
tenaustausch. 

 

Für die Punkte (1) bis (3) gilt: 
 

Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutau-
schenden, zu übermittelnden, bereitgestellten Daten durch Si-
cherheitsmaßnahmen und/oder –techniken (z. B. Virenscanner, 
Firewall) gesichert oder geprüft werden bzw. geprüft worden 
sind, die dem Stand der Technik entsprechen. Diese Maßnah-
men können auch durch Dritte erfolgen. 

 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt 
Ziff. 26.1 AHB. 

 

1.11.2 Deckungssummen 
 

Es gelten die im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen, 
sowie in diesen Besonderen Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen zur Privat-Haftpflichtversicherung (BBR-PHV) genann-
ten Deckungssummen, wobei Vermögensschäden wie Sach-
schäden behandelt werden. 
 

Abweichend von Ziff. 6.2 AHB stellen diese zugleich die 
Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahrs dar. 
 

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintre-
tende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der 

im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten 
ist, wenn diese 

 

(1) auf derselben Ursache; 
 

(2) auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachli-
chem und zeitlichem Zusammenhang; 

 

(3) auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung 
elektronischer Daten mit gleichen Mängeln beruhen. 

 

Ziff. 6.3 AHB wird gestrichen. 
 

1.11.3 Auslandsschäden 
 

Versicherungsschutz besteht – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – 
für Versicherungsfälle im Ausland. 
Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprü-
che in europäischen Staaten und nach dem Recht europäischer 
Staaten geltend gemacht werden. 

 

1.11.4 Nicht versicherte Risiken 
 

Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten 
Tätigkeiten und Leistungen: 

 

(1) Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege; 
 

(2) IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung,  
 -Schulung; 

 

(3) Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb,  
-wartung, -pflege; 

 

(4) Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-
Service-Providing; 

 

(5) Betrieb von Datenbanken. 
 

1.11.5 Ausschlüsse/Risikoabgrenzungen 
 

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche 
 

(1) wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Versiche-
rungsnehmer bewusst 

 

- unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/ Da-
tennetze eingreift (z. B. Hacker-Attacken, Denial of 
Service Attacks), 

 

- Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung 
zu zerstören oder zu verändern (z. B. Software-Viren, 
Trojanische Pferde); 

 

(2) die im Zusammenhang stehen mit 
 

- massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten 
elektronisch übertragenen Informationen (z.B. Spam-
ming), 

 

- Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich be-
stimmte Informationen über Internet-Nutzer gesam-
melt werden können; 

 

(3) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitersicher-
ten, soweit diese den Schaden durch bewusstes Abwei-
chen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften (z.B. 
Teilnahme an rechtswidrigen Online-Tauschbörsen) oder 
durch sonstige bewusste Pflichtverletzungen herbeigeführt 
haben. 

 

1.12 Besondere Bedingungen für Kautionsleistung bei Schä-
den im Ausland 

 

Hat der Versicherungsnehmer im Ausland durch behördliche 
Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung von Leistungen 
aufgrund seiner gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, stellt 
der Versicherer dem Versicherungsnehmer den erforderlichen 
Betrag bis zur Höhe von 25.000 Euro je Versicherungsfall und 
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahrs bis zum 2-
fachen dieser Summe zur Verfügung. 
 

Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende 
Schadenersatzzahlung angerechnet. 
 

Ist die Kaution höher als der zu leistende Schadenersatz, so ist 
der Versicherungsnehmer verpflichtet, die Differenz zurückzu-
zahlen. 
 

Das Gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder 
für die Durchsetzung nicht versicherter Schadenersatzforde-
rungen einbehalten wird oder verfallen ist. 
 

Wird eine Kaution nicht verbraucht, ist diese zurückzuzahlen. 
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Die Leistungen des Versicherers erfolgen in der Vertragswäh-
rung. Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt 
als erfüllt, in dem der Betrag in der Vertragswährung bei einem 
inländischen Geldinstitut angewiesen ist. 
 

1.13 Besondere Bedingungen für die Fortsetzung der Privat-
Haftpflichtversicherung nach dem Tod des Versiche-
rungsnehmers 

 

Für die mitversicherten Personen nach Ziff. B 1.2.1 bis B 1.2.3 
besteht der bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle 
des Todes des Versicherungsnehmers bis zum nächsten Bei-
tragsfälligkeitstermin fort. Wird die nächste Beitragsrechnung 
durch den überlebenden Ehegatten, eingetragenen Lebens-
partner* oder den mitversicherten Lebenspartner eingelöst, so 
wird dieser Versicherungsnehmer. 

 

1.14 Besondere Bedingungen zur Privat-Haftpflicht-
versicherung für alleinstehende Privatpersonen (Singles) 

 

1.14.1 Der Versicherungsschutz erstreckt sich abweichend von Ziff. B 
1.2.1 bis B 1.2.3 nur auf die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers als alleinstehende Privatperson. 

 

1.14.2 Kein Versicherungsschutz besteht für (auch später hinzukom-
mende) Partner einer eheähnlichen Gemeinschaft, Ehegatten, 
eingetragene Lebenspartner** und Kinder. 

 

1.14.3 Bei Änderung der persönlichen/familiären Verhältnisse (z.B. 
Heirat oder Geburt, Adoption, Pflegschaft eines Kindes) des 
Versicherungsnehmers besteht für die hinzugekommenen Per-
sonen Versicherungsschutz nur im Rahmen der Vorsorgeversi-
cherung (Ziff. 4. AHB). 

 

1.14.4 Der Versicherungsnehmer hat eine Änderung seiner persönli-
chen/familiären Verhältnisse unverzüglich, spätestens aber ei-
nen Monat nach Zugang einer entsprechenden Aufforderung 
durch den Versicherer, anzuzeigen. Wird die Anzeige unterlas-
sen oder wird Versicherungsschutz für diese Personen nicht 
vereinbart, entfällt der Versicherungsschutz der Vorsorgeversi-
cherung rückwirkend. 

 

1.15 Besondere Bedingungen zur Privat-Haftpflicht-
versicherung für Privatpersonen (Senioren) 

 

1.15.1 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers sowie der nach Ziff. B 
1.2.1 mitversicherten Ehegatten/eingetragenen Lebenspart-
ner** bzw. nach Ziff. B 1.2.3 mitversicherten Partner einer 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft. 

 

1.15.2 Kein Versicherungsschutz besteht für (auch später hinzukom-
mende) Kinder einer ehelichen bzw. nicht ehelichen Lebens-
gemeinschaft/Lebenspartnerschaft. 
 

1.15.3 Bei Änderung der persönlichen/familiären Verhältnisse (z.B. 
Geburt, Adoption oder Pflegschaft eines Kindes) des Versiche-
rungsnehmers bzw. der mitversicherten Person besteht für die 
hinzugekommenen Kinder Versicherungsschutz nur im Rah-
men der Vorsorgeversicherung (Ziff. 4. AHB). 
 

1.15.4 Der Versicherungsnehmer hat eine Änderung seiner persönli-
chen/familiären Verhältnisse unverzüglich, spätestens aber ei-
nen Monat nach Zugang einer entsprechenden Aufforderung 
durch den Versicherer, anzuzeigen. Wird die Anzeige unterlas-
sen oder wird Versicherungsschutz für diese Personen nicht 
vereinbart, entfällt der Versicherungsschutz der Vorsorgeversi-
cherung rückwirkend. 

 

1.16 Besondere Bedingungen für die Mitversicherung von 
Vermögensschäden 
 

Es gelten die Besonderen Bedingungen für die Mitversicherung 
von Vermögensschäden in der Haftpflichtversicherung gemäß 
Ziff. C 8. 
 

 

1.17 Versicherungsschutz mit Selbstbeteiligung 
 

Falls besonders vereinbart gilt unter Hinweis auf Ziff. 6.4. AHB 
Folgendes: 
 

Der Versicherungsnehmer ist mit dem im Versicherungsschein 
oder seinen Nachträgen festgelegten Betrag an jedem Schaden 
selbst beteiligt. 
 

                                                           

* Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partnerschaft nach dem Recht anderer Staaten lebt. Als 
eingetragene Lebenspartnerschaften gelten auch die den Partnerschaften im Sinne des Lebenspartnerschaftsge-
setzes vergleichbaren Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten. 
 

Bei Schäden über die Selbstbeteiligung hinaus wird der verein-
barte Betrag in Abzug gebracht. 

  

1.18 Leistungsumfang 
 

Es gelten die im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 
sowie in diesen Besonderen Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen zur Privat-Haftpflichtversicherung genannten De-
ckungssummen und Selbstbeteiligungen. Auf Ziff. 5. und 6. 
AHB wird hingewiesen. 

 

1.19 Besondere Bedingungen für die Mitversicherung des 
Ausfalls von Forderungen aus Haftpflichtansprüchen 
(Forderungsausfall in der Privat-Haftpflichtversicherung) 

 

Sofern gegen Zahlung eines Zuschlags vereinbart, gilt: 
 

1.19.1 Versichertes Risiko 
 

Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versiche-
rungsnehmer während der Wirksamkeit dieser Ausfalldeckung 
durch einen Dritten in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, in Norwegen, Island, der Schweiz oder Liechtenstein 
geschädigt wird und die daraus resultierenden berechtigten zi-
vilrechtlichen Schadenersatz-Ansprüche nicht realisiert werden 
können (z. B. wegen Vermögenslosigkeit des Schädigers). 
 

1.19.2 Mitversicherte Personen 
 

Mitversichert sind gleichartige Ansprüche des Ehegatten, der 
Kinder und des Lebenspartners, sofern diese bedingungsge-
mäß in der Privat-Haftpflichtversicherung ohne besondere Bei-
tragsberechnung mitversichert sind. Für sonstige mitversicherte 
Personen besteht Versicherungsschutz nur, wenn dies aus-
drücklich vereinbart ist. 
 

Die für den Versicherungsnehmer getroffenen Bestimmungen 
finden für die mitversicherten Personen sinngemäß Anwen-
dung. 

 

1.19.3 Versicherte Schäden 
 

Versichert sind die finanziellen Folgen von Personenschäden 
(Tötung oder Gesundheitsbeeinträchtigung von Menschen)  
oder Sachschäden (Beschädigung oder Vernichtung von Sa-
chen), für die der Schädiger aufgrund gesetzlicher Haftpflicht-
bestimmungen privatrechtlichen Inhalts dem Versicherungs-
nehmer zum Schadenersatz verpflichtet ist. 
 

Nicht versichert sind Schäden, die in ursächlichem Zusammen-
hang mit nuklear- und genetischen Schäden, soweit diese nicht 
auf eine medizinische Behandlung zurückzuführen sind, Krieg, 
Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben 
stehen. 
 

1.19.4 Beginn, Inhalt und Umfang des Versicherungsschutzes 
 

Der Versicherungsschutz beginnt frühestens nach Ablauf einer 
Wartezeit von drei Monaten nach Vereinbarung (Versiche-
rungsbeginn) dieser Besonderen Bedingungen (Forderungsaus-
fall in der Privat-Haftpflichtversicherung). 
 

Mit der Ausfalldeckung wird der Versicherungsnehmer so ge-
stellt, als ob der Schädiger Versicherungsschutz über eine eige-
ne Privat-Haftpflichtversicherung genießen würde. 
 

Der Versicherungsschutz richtet sich nach den versicherten Tat-
beständen der in diesem Vertrag enthaltenen Privat-
Haftpflichtversicherung für den Versicherungsnehmer. Darüber 
hinaus besteht Versicherungsschutz für Schadenersatz-
Ansprüche gegenüber Haltern und Hütern von Hunden, für die 
nach Ziff. B 1.1.8 – erster Satz – kein Versicherungsschutz be-
steht. 
 

Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Deckungssum-
me für Personen- und Sachschäden je Versicherungsfall 
1.000.000 Euro. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahrs beträgt das 2-fache dieser Summe. 
 

1.19.5 Voraussetzung für die Leistung ist, dass 
 

(1) die ausgefallene Forderung (ohne Zinsen und Kosten der 
Rechtsverfolgung) mindestens 3.000 Euro beträgt; hierbei 
werden Teilleistungen des Schädigers angerechnet; 

 

(2) der Schädiger zum Zeitpunkt des Schadenereignisses sei-
nen festen Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union, in Norwegen, Island, der Schweiz oder Liech-
tenstein hatte; 
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(3) der Versicherungsnehmer gegen den Schädiger ein rechts-
kräftiges, vollstreckbares Urteil vor einem Gericht eines 
Mitgliedstaats der Europäischen Union, Norwegens, Is-
lands, der Schweiz oder Liechtensteins erstritten hat. 

 

Einem Urteil gleichgestellt sind ein 
- Vollstreckungsbescheid; 
- gerichtlicher Vergleich; 
- notarielles Schuldanerkenntnis mit Unterwerfungsklau-

sel, aus dem hervorgeht, dass sich der Schädiger per-
sönlich der sofortigen Zwangsvollstreckung in sein ge-
samtes Vermögen unterwirft. 

 

(4) die Zwangsvollstreckung nachgewiesenermaßen fehlge-
schlagen ist oder aussichtslos erscheint. 

 

(a) Eine Zwangsvollstreckung ist fehlgeschlagen, wenn sie 
nicht oder nicht zur vollständigen Befriedigung der 
Ansprüche des Versicherungsnehmers geführt hat. 

 

(b) Eine Zwangsvollstreckung erscheint insbesondere dann 
als aussichtslos, wenn der Schädiger 
 

- innerhalb der letzten drei Jahre die eidesstattliche 
Versicherung abgegeben hat; 

- in der örtlichen Schuldnerkartei des Gerichts ge-
führt wird; 

 

(5) der Versicherungsnehmer seine Ansprüche gegen den 
Schädiger an den Versicherer abtritt. 

 

1.19.6 Ausschluss der Leistung 
 

Kein Versicherungsschutz besteht für Gefahren 
 

- die dem Bereich eines Betriebs, Gewerbes, Berufs, Diens-
tes, Amtes (auch Ehrenamts) oder einer verantwortlichen 
Betätigung in Vereinigungen aller Art des Schadenersatz-
pflichtigen zuzurechnen sind, oder 

- die einer Pflichtversicherung unterliegen. 
 

Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden an 
 

- Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeugen oder Kraftfahrzeuganhän-
gern; 

- Immobilien, für die gemäß Ziff. B 1.1.3 kein Versicherungs-
schutz besteht; 

- Pferden oder sonstigen Reit- oder Zugtieren oder an Zucht-
tieren; 

- Sachen, die (auch) dem Bereich eines Betriebs, Gewerbes, 
Berufs, Dienstes oder Amtes (auch Ehrenamts) eines Versi-
cherten zuzurechnen sind. 

 

Des Weiteren erstreckt sich der Versicherungsschutz nicht auf 
 

(1) Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfol-
gung; 

 

(2) Schäden, zu deren Ersatz 
 

- bei einem Dritten Leistungen beantragt werden kön-
nen oder ein Dritter Leistungen zu erbringen hat (z. B. 
aus Sach- oder Haftpflichtversicherungen), 

- ein Sozialleistungsträger Leistungen zu erbringen hat, 
auch nicht, soweit es sich um Rückgriffs-, Beteili-
gungsansprüche oder Ähnliches von Dritten handelt; 

 

(3) Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertragli-
chen Forderungsübergangs; 

 

(4) Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte 
Einwendungen oder begründete Rechtsmittel nicht oder 
nicht rechtzeitig vorgebracht oder eingelegt wurden; 

 

(5) Ansprüche aus Schäden, die der Schädiger durch vorsätzli-
ches Handeln herbeigeführt hat. 

 

1.19.7 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer den Versiche-
rungsfall anzuzeigen. Er ist verpflichtet, alle für den Schadenfall 
relevanten Tatumstände wahrheitsgemäß und ausführlich zu 
melden. Insbesondere hat er dem Versicherer den Originaltitel 
und die Original - Vollstreckungsunterlagen auszuhändigen. 
Auf Wunsch des Versicherers hat er diesem alle Auskünfte und 
sonstigen Unterlagen, aus denen sich ergibt, dass ein Versiche-
rungsfall im Sinne der Klausel vorliegt, zu überlassen. 
 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet nachzuweisen, dass 
die Zwangsvollstreckung fehlgeschlagen ist oder aussichtslos 
erscheint. Hierfür hat er z. B. das Vollstreckungsprotokoll des 

Gerichtsvollziehers, aus dem sich die Erfolglosigkeit der 
Zwangsvollstreckung ergibt, vorzulegen. 
 

Bei Verletzung dieser Obliegenheiten gilt Ziff. 26. AHB entspre-
chend. 
 

1.19.8 Ansprüche Dritter 
 

Dritte, insbesondere der Schädiger, können aus diesem Vertrag 
keine Rechte herleiten. 

 

2 Tierhalter-Haftpflichtversicherung 
für private Hunde-, Reit- und Zugtierhaltung 

 

Diese Bedingungen gelten nur, soweit im Versicherungsschein 
oder seinen Nachträgen die Mitversicherung der Tierhalter-
Haftpflichtversicherung für die private Hunde- und/oder Reit- 
und Zugtierhaltung ausdrücklich ausgewiesen ist. 

 

2.1 Versichert ist 
im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 
die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachfolgenden Be-
stimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers als Tierhalter. 

 

2.2 Mitversichert ist 
die gesetzliche Haftpflicht des Hüters – sofern er nicht ge-
werbsmäßig tätig ist –, der im Auftrag des Versicherungsneh-
mers die Aufsicht über das Tier übernommen hat. 

 

2.3 Besondere Bedingungen für Hundehalter 
 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Hundewelpen 
des versicherten Hundes. Der Versicherungsschutz endet, wenn 
sich die Hundewelpen nicht mehr im Besitz des Versicherungs-
nehmers befinden, spätestens jedoch nach Ablauf von drei 
Monaten seit deren Geburt. Es gelten dann die Bestimmungen 
der Vorsorgeversicherung (Ziff. 4. AHB). 

 

2.3.1 Nicht versichert bzw. auch gegen Beitragszahlung nicht 
versicherbar sind 

 

 (1) Jagdhunde, für die bereits eine Jagd-
Haftpflichtversicherung besteht; 
 

(2) nachfolgend genannte Hunderassen sowie Kreuzungen al-
ler Art mit diesen Hunderassen. 

 

A - Akbas, Alano, American Staffordshire-Terrier, Ameri-
can Bulldog, 

B - Bandog, Berger de Beauce, Berger de Brie, Bor-
deauxdogge, Bullmastiff, Bullterrier, 

C - Cane Corso, Carpatin, Chinesischer Kampfhund, 
D - Dobermann, Dogo Argentino, 
E - Estrela-Berghund, 
F - Fila Brasileiro, 
K - Kangal (Karabash), Karakatschan, Karshund, Kauka-

sischer Owtscharka, Komondor, Kraski Ovcar, Ku-
vasz, 

L - Liptak (Goralenhund), 
M - Maremmaner Hirtenhund, Mittelasiatischer O-

wtscharka, Mastiff, Mastino Espanol, Mastin de los 
Pirineos, Mastino Napoletano, Mioritic, Molosser, 

P - Perro de Presa Canario, Perro de Presa Mallorquin, 
Pitbull-Terrier, Polski Owczarek Podhalanski, Pyrenä-
enberghund, 

R - Raffeiro do Alentejo, Rhodesian Ridgeback, Römi-
scher Kampfhund, Rottweiler, 

S - Sarplaninac, Staffordshire-Bullterrier, Slovensky Cu-
vac, Südrussischer Owtscharka, 

T - Tibetanischer Mastiff, Tornjak, Tosa Inu 
 

Gleiches gilt für Hunde, die im Einzelfall behördlich als ge-
fährlich eingestuft wurden. 

 

2.4 Auslandsaufenthalt 
 

Für den unbegrenzten Aufenthalt in Staaten der Europäischen 
Union sowie der Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein 
unter Beibehaltung eines inländischen Wohnsitzes und für den 
vorübergehenden Auslandsaufenthalt in allen übrigen Staaten 
bis zu einem Jahr gelten die Regelungen analog Ziff. B 1.4. 

 

2.5 Vermögensschäden 
 

Es gelten die Besonderen Bedingungen für die Mitversicherung 
von Vermögensschäden in der Haftpflichtversicherung gemäß 
Ziff. C 8. 
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2.6 Versicherungsschutz mit Selbstbeteiligung 
 

Falls besonders vereinbart gilt unter Hinweis auf Ziff. 6.4. AHB 
Folgendes: 
 

Der Versicherungsnehmer ist mit dem im Versicherungsschein 
oder seinen Nachträgen festgelegten Betrag an jedem Schaden 
selbst beteiligt. 
 

Bei Schäden über die Selbstbeteiligung hinaus wird der verein-
barte Betrag in Abzug gebracht. 

 

2.7 Leistungsumfang 
 

Es gelten die im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 
sowie in diesen Besonderen Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen zur Tierhalter-Haftpflichtversicherung genannten De-
ckungssummen und Selbstbeteiligungen. Auf Ziff. 5. und 6. 
AHB wird hingewiesen. 

 

3 Bauherren-Haftpflichtversicherung 
 

Diese Bedingungen gelten nur, soweit im Versicherungsschein 
oder seinen Nachträgen die Mitversicherung der Bauherren-
Haftpflichtversicherung ausdrücklich ausgewiesen ist. 

 

3.1 Versichert ist 
im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 
die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachfolgenden Be-
stimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers als Bauherr für das im Versicherungsschein und seinen 
Nachträgen beschriebene Bauvorhaben. 
 

Versicherungsschutz wird nur geboten, wenn Planung, Baulei-
tung und Bauausführung (Ausnahme: Bauen in Eigenleistung/ 
Nachbarschaftshilfe siehe Ziff. B 3.6) an einen Dritten vergeben 
sind. 

 

Die Versicherung endet mit Beendigung der Bauarbeiten, spä-
testens zwei Jahre nach Versicherungsbeginn. 

 

3.2 Mitversichert ist 
die gesetzliche Haftpflicht als Haus- und Grundstücksbesitzer 
für das zu bebauende Grundstück und das zu errichtende 
Bauwerk. 

 

3.3 Nicht versichert sind 
Haftpflichtansprüche aus dem Verändern der Grundwasserver-
hältnisse. 

 

3.4 Besondere Bedingungen für den Einschluss von  
Senkungsschäden 
 

Sofern gegen Zahlung eines Zuschlags vereinbart, gilt: 
 

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.14 (2) und Ziff. 
7.10 AHB – Haftpflichtansprüche wegen Senkung eines Grund-
stücks oder Erdrutschungen. 
 

Ausgeschlossen bleiben Sachschäden und alle sich daraus er-
gebenden Vermögensschäden am Baugrundstück selbst 
und/oder den darauf befindlichen Gebäuden oder Anlagen. 

 

3.5 Besondere Bedingungen für den Einschluss von Abwas-
serschäden 
 

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.14 (1) AHB – 
Haftpflichtansprüche aus Sachschaden durch Abwässer. Aus-
geschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungsleitun-
gen durch Verschmutzungen und Verstopfungen und alle sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden. 

 

3.6 Bauen in Eigenleistung / Nachbarschaftshilfe  
 (Zusatzrisiko) 
 

Sofern gegen Zahlung eines Zuschlags vereinbart, gilt: 
 

3.6.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus dem Bauen in Eigenleistung/Nachbarschaftshilfe. 

 

3.6.2 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht sämt-
licher mit den Bauarbeiten beschäftigten Personen für Schä-
den, die sie in Ausführung der Baueigenleistung verursachen. 
 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschä-
den, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankhei-
ten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozial-
gesetzbuch VII handelt. 
 
Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamten-
rechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des 

Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden. 
 

3.6.3 Nicht versichert sind 
 

(1) die Bauplanung; 
(2) Haftpflichtansprüche aus Besitz und Verwendung von 

selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Turmdrehkränen. 
 

3.7 Kfz, Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeuge 
 

3.7.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen 
bestellte oder beauftrage Person durch den Gebrauch eines 
Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen. 
 

3.7.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen 
bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines 
Wasserfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter oder 
Besitzer eines Wasserfahrzeugs in Anspruch genommen wer-
den. 
 

3.7.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-
rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 
 

3.7.4 Eine Tätigkeit der in Ziff. B 3.7.1 und B 3.7.2 genannten Perso-
nen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Was-
serfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, 
wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs 
ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt 
wird. 
 

3.7.5 Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verur-
sacht werden durch den Gebrauch von 

 

(1) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren-
den Kraftfahrzeugen ohne Rücksicht auf eine Höchstge-
schwindigkeit; 

 

(2) Kraftfahrzeugen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 
nicht mehr als 6 km/h; 

 

(3) selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit einer Höchstge-
schwindigkeit von nicht mehr als 20 km/h; 

 

(4) Kraftfahrzeuganhängern; 
 

soweit hierfür keine Zulassungs- oder Versicherungspflicht be-
steht. 
 

Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 
3.1 (2) und in Ziff. 4.3 (1) AHB. 
 

3.7.6 Kein Versicherungsschutz besteht für die Haftpflicht wegen 
Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkommen der ge-
brauchten Fahrzeuge. 

 

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, 
 

- wenn der Fahrer eines Kraftfahrzeugs beim Eintritt des 
Versicherungsfalls auf öffentlichen Wegen und Plätzen 
nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat; 

- wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug gebraucht 
hat. 

 

Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versiche-
rungsnehmer, dem Halter oder Eigentümer bestehen, wenn 
dieser 
 

- das Vorliegen der Fahrerlaubnis bei dem berechtigten Fah-
rer ohne Verschulden annehmen durfte oder 

- den Gebrauch des Kfz durch den unberechtigten Fahrer 
nicht bewusst ermöglicht hat. 

 

3.8 Luft- und Raumfahrzeuge 
 

3.8.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen 
bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines 
Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die sie als Hal-
ter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch 
genommen werden. 
 

3.8.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-
rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 
 

3.8.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 
 

(1) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung 
von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft- oder 
Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau 
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von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- 
oder Raumfahrzeuge bestimmt waren, 

 

(2) Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überho-
lung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeu-
gen oder deren Teilen, 

 

und zwar wegen Schäden an Luftfahrzeugen, der mit diesen 
beförderten Sachen, der Insassen und allen sich daraus erge-
benden Vermögensschäden sowie wegen sonstiger Schäden 
durch Luft- oder Raumfahrzeuge. 

 

3.9 Gewässerschäden (Restrisiko) – außer Anlagenrisiko – 
 

 Mitversichert ist im Umfang der Besonderen Bedingungen für 
die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden das so 
genannte Restrisiko – außer Anlagenrisiko –gemäß Ziff. C 7. 

3.10 Vermögensschäden 
 

Es gelten die Besonderen Bedingungen für die Mitversicherung 
von Vermögensschäden in der Haftpflichtversicherung gemäß 
Ziff. C 8. 

 

3.11 Versicherungsschutz mit Selbstbeteiligung 
 

Falls besonders vereinbart gilt unter Hinweis auf Ziff. 6.4. AHB 
Folgendes: 
 

Der Versicherungsnehmer ist mit dem im Versicherungsschein 
oder seinen Nachträgen festgelegten Betrag an jedem Schaden 
selbst beteiligt. 
 

Bei Schäden über die Selbstbeteiligung hinaus wird der verein-
barte Betrag in Abzug gebracht. 

 

3.12 Leistungsumfang 
 

Es gelten die im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 
sowie in diesen Besonderen Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen zur Bauherren-Haftpflichtversicherung genannten De-
ckungssummen und Selbstbeteiligungen. Auf Ziff. 5. und 6. 
AHB wird hingewiesen. 

 

4 Haus -und Grundbesitzer-
Haftpflichtversicherung 

 

Diese Bedingungen gelten nur, soweit im Versicherungsschein 
oder seinen Nachträgen die Mitversicherung der Haus- und 
Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung ausdrücklich ausgewie-
sen ist. 

 

4.1 Versichert ist 
im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 
die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachfolgenden Be-
stimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers als Haus- und/oder Grundstücksbesitzer, z. B. als Eigen-
tümer, Mieter, Pächter, Leasing-Nehmer oder Nutznießer für 
das im Versicherungsschein und seinen Nachträgen beschrie-
bene Grundstück, Gebäude oder dazugehörige Nebengebäu-
de/Garagen. 
 

Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung von 
Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in den oben genann-
ten Eigenschaften obliegen (z. B. bauliche Instandhaltung, Be-
leuchtung, Reinigung, Streuung der Gehwege bei Winterglät-
te, Schneeräumen auf dem Bürgersteig und Fahrdamm). 

 

4.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
 

4.2.1 des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von 
Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, 
Grabearbeiten) bis zu einer veranschlagten Bausumme von 
75.000 Euro je Bauvorhaben. 
Wenn dieser Betrag überschritten wird, entfällt die Mitversiche-
rung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgever-
sicherung (§ 2 AHB); 

 

4.2.2 des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836, Abs. 
2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand; 

 

4.2.3 der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, 
Beleuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauf-
tragten Personen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der 
Ausführung dieser Verrichtungen erhoben werden. 

 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschä-
den, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankhei-
ten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozial-
gesetzbuch VII handelt. 
 

Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamten-
rechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des 
Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden; 

 

4.2.4 der Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft. 
 

4.3 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.14 (1) AHB – 
Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch häusliche 
Abwässer, die im Gebäude selbst anfallen (also keine indus-
triellen und gewerblichen Abwässer), und Haftpflichtansprüche 
wegen Sachschäden, die durch Abwässer aus dem Rückstau 
des Straßenkanals auftreten. 

 

4.4 Wohnungseigentumsgemeinschaften 
 

4.4.1 Bei Gemeinschaften von Wohnungseigentümern im Sinne 
des Wohnungseigentumsgesetzes gilt außerdem: 

 Versicherungsnehmer ist die Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer. 

 

 (1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Gemeinschaft 
der Wohnungseigentümer aus dem gemeinschaftlichen Ei-
gentum. 

 (2) Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des 
Verwalters und der Wohnungseigentümer bei Betätigung 
im Interesse und für Zwecke der Gemeinschaft. 

 

4.4.2 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.14 AHB in Ver-
bindung mit Ziff. 7.5 AHB – 

 

(1) Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen 
den Verwalter; 

(2) Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen 
die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer; 

(3) gegenseitige Ansprüche von Wohnungseigentümern bei 
Betätigung im Interesse und für Zwecke der Gemeinschaft. 

 

Ausgeschlossen bleiben Schäden am Gemeinschafts-, Sonder- 
und Teileigentum und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden. 

 

4.5 Wenn der Versicherungsnehmer auf dem Grundstück einen 
Betrieb unterhält oder einen Beruf ausübt, wird Versiche-
rungsschutz für das Haftpflichtrisiko aus dem Haus- und 
Grundbesitz nur durch eine besondere Betriebs- oder Berufs-
Haftpflichtversicherung gewährt. 

 

4.6 Kfz, Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeuge 
 

4.6.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen 
bestellte oder beauftrage Person durch den Gebrauch eines 
Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen. 
 

4.6.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen 
bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines 
Wasserfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter oder 
Besitzer eines Wasserfahrzeugs in Anspruch genommen wer-
den. 
 

4.6.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-
rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 
 

4.6.4 Eine Tätigkeit der in Ziff. B 4.6.1 und B 4.6.2 genannten Perso-
nen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Was-
serfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, 
wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs 
ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt 
wird. 

 

4.6.5 Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verur-
sacht werden durch den Gebrauch von 

 

(1) nicht zulassungs- und versicherungspflichtigen selbstfah-
renden Arbeitsmaschinen (Aufsitzrasenmäher, Kehrma-
schinen und Schneeräumgeräte – nicht jedoch Stapler, 
Erdbewegungsgeräte etc.) mit einer Höchstgeschwindig-
keit von nicht mehr als 20 km/h; 

 

(2) handgeführte Arbeitsmaschinen. 
 

Versichert sind Fahrten auf dem versicherten Grundstück. Bei 
Fahrten auf beschränkt öffentlichen Grundstücken und öffent-
lichen Wegen und Plätzen besteht Versicherungsschutz, sofern 
dem nicht ein gesetzliches oder behördliches Verbot entgegen-
steht. 
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Für diese Fahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2) 
und in Ziff. 4.3 (1) AHB. 
 

4.6.6 Kein Versicherungsschutz besteht für die Haftpflicht wegen 
Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkommen der ge-
brauchten Fahrzeuge. 

 

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, 
wenn der Fahrer eines Kraftfahrzeugs beim Eintritt des Versi-
cherungsfalls auf öffentlichen Wegen und Plätzen nicht die 
vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat. 
 

Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versiche-
rungsnehmer, dem Halter oder Eigentümer bestehen, wenn 
dieser das Vorliegen der Fahrerlaubnis bei dem berechtigten 
Fahrer ohne Verschulden annehmen durfte oder wenn ein un-
berechtigter Fahrer das Fahrzeug geführt hat. 

 

4.7 Luft- und Raumfahrzeuge 
 

4.7.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen 
bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines 
Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die sie als Hal-
ter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch 
genommen werden. 
 

4.7.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-
rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 
 

4.7.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 
 

(1) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung 
von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft- oder 
Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau 
von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- 
oder Raumfahrzeuge bestimmt waren, 

 

(2) Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überho-
lung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeu-
gen oder deren Teilen, 

 

und zwar wegen Schäden an Luftfahrzeugen, der mit diesen 
beförderten Sachen, der Insassen und allen sich daraus erge-
benden Vermögensschäden sowie wegen sonstiger Schäden 
durch Luft- oder Raumfahrzeuge. 

 

4.8 Gewässerschäden (Restrisiko) – außer Anlagenrisiko – 
 

 Mitversichert ist im Umfang der Besonderen Bedingungen für 
die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden das so 
genannte Restrisiko – außer Anlagenrisiko –gemäß Ziff. C 7. 

 

4.9 Vermögensschäden 
 

Es gelten die Besonderen Bedingungen für die Mitversicherung 
von Vermögensschäden in der Haftpflichtversicherung gemäß 
Ziff. C 8. 

 

4.10 Versicherungsschutz mit Selbstbeteiligung 
 

Falls besonders vereinbart gilt unter Hinweis auf Ziff. 6.4. AHB 
Folgendes: 
 

Der Versicherungsnehmer ist mit dem im Versicherungsschein 
oder seinen Nachträgen festgelegten Betrag an jedem Schaden 
selbst beteiligt. 
 

Bei Schäden über die Selbstbeteiligung hinaus wird der verein-
barte Betrag in Abzug gebracht. 

 

4.11 Leistungsumfang 
 

Es gelten die im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 
sowie in diesen Besonderen Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen zur Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung 
genannten Deckungssummen und Selbstbeteiligungen. Auf 
Ziff. 5. und 6. AHB wird hingewiesen. 

 

5 Haftpflichtversicherung für Halter von 
Wassersportfahrzeugen 

 

Diese Bedingungen gelten nur, soweit im Versicherungsschein 
oder seinen Nachträgen die Mitversicherung der Haftpflichtver-
sicherung für Halter von Wassersportfahrzeugen ausdrücklich 
ausgewiesen ist. 

 

5.1 Versichert ist 
 

im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 
die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachfolgenden Be-

stimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers aus Halten, Besitz und Gebrauch der im Versicherungs-
schein oder seinen Nachträgen angegebenen Wassersportfahr-
zeuge, die 
 

- ausschließlich zu privaten Zwecken und/oder, 
 

- falls besonders vereinbart – zur Vermietung – ohne Berufs-
besatzung – 

 

verwendet werden und deren Standort im Inland ist. 
 

5.2 Mitversichert ist 
 

5.2.1 die persönliche gesetzliche Haftpflicht des verantwortlichen 
Führers und der sonst zur Bedienung des Fahrzeugs berechtig-
ten Personen; 

 

5.2.2 die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Schiffsmannschaft 
und sonstigen Angestellten und Arbeitern aus der Ausführung 
ihrer dienstlichen Verrichtung für den Versicherungsnehmer; 

 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschä-
den, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankhei-
ten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozial-
gesetzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienstunfäl-
le gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Aus-
übung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben 
Dienststelle zugefügt werden. 
 

5.2.3 die gesetzliche Haftpflicht aus dem Ziehen von Wasserskiläu-
fern und Schirmdrachenfliegern. 

 

5.3 Nicht versicherte Risiken 
 

Nicht zum versicherten Risiko gehört, was nicht nach dem An-
trag ausdrücklich in Versicherung gegeben oder nach den Be-
sonderen Bedingungen oder Risikobeschreibungen ohne be-
sonderen Beitrag mitversichert ist, 
 

insbesondere 
 

5.3.1 die persönliche Haftpflicht des Wasserskiläufers und des 
Schirmdrachenfliegers; 

 

5.3.2 die Haftpflicht wegen Schäden, die sich bei der Beteiligung an 
Motorbootrennen oder bei den damit im Zusammenhang ste-
henden Übungsfahrten ereignen. 

 

5.3.3 Außerdem gelten entsprechend 
 

- Ziff. C 9.1 Von der Versicherung ausgenommen, 
 

- Ziff. C 9.2 Große Kraft- und Wasserfahrzeugklausel, 
 

- Ziff. C 9.3 Große Luftfahrzeugklausel, 
 

wobei die Wasserfahrzeugklausel für das nach Ziff. B 5.1 versi-
cherte Wassersportfahrzeug keine Anwendung findet. 

 

5.3.4 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den 
Schaden durch bewusst gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflicht-
widrigen Umgang mit brennbaren oder explosiblen Stoffen 
verursachen. 

 

5.4 Besondere Bedingungen für Auslandsschäden 
 

5.4.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – die ge-
setzliche Haftpflicht aus Schadenereignissen in der ganzen 
Welt. 

 

5.4.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen 
und Berufskrankheiten von Personen, die vom Versicherungs-
nehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der Durchführung 
von Arbeiten betraut worden sind. 
 

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche gegen den 
Versicherungsnehmer und den in Ziff. B 5. 2.1 genannten ver-
antwortlichen Führer des Fahrzeugs aus Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozialgesetzbu-
ches VII unterliegen (siehe Ziff. 7.9 AHB). 

 

5.4.3 Bei den in den USA/US-Territorien und Kanada eintretenden 
Versicherungsfällen oder dort geltend gemachten Ansprüchen 
werden – abweichend von Ziff. 6.5 AHB – die Aufwendungen 
des Versicherers für Kosten als Leistungen auf die Deckungs-
summe angerechnet. 
 

Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Ge-
richtskosten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung 
des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls so-
wie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem 
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Versicherer nicht selbst entstehen. Dies gilt auch dann, wenn 
die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 
 

5.4.4 Vom Versicherungsschutz ausgenommen sind Ansprüche auf 
Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder 
exemplary damages. 

 

5.4.5 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der 
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Wäh-
rungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des 
Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-
Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelege-
nen Geldinstitut angewiesen ist. 

 

5.4.6 Im Falle der vorläufigen Beschlagnahme eines Wassersportfahr-
zeugs in einem ausländischen Hafen ist die etwa erforderliche 
Sicherheitsleistung oder Hinterlegung ausschließlich Sache des 
Versicherungsnehmers. 

5.5 Besondere Bedingungen für Kollisionsschäden 
 

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben Haftpflicht-
ansprüche wegen Schäden an Wasserfahrzeugen sowie sonsti-
gen schwimmenden oder festen Gegenständen, die als Folge 
eines Zusammenstoßes oder navigatorischen Verschuldens ein-
treten, wenn und soweit ein Kaskoversicherer zur Ersatzleis-
tung verpflichtet ist. 

 

5.6 Führerscheinklausel 
– Führen ohne behördlich vorgeschriebene Fahrerlaubnis – 

 

5.6.1 Ist für das Führen eines Wassersportfahrzeugs eine behördliche 
Erlaubnis erforderlich, bleibt der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei, wenn der verantwortliche Führer beim 
Eintritt des Versicherungsfalls nicht die behördlich vorgeschrie-
bene Erlaubnis besitzt. 

 

5.6.2 Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versiche-
rungsnehmer bestehen, wenn dieser das Vorliegen der Erlaub-
nis beim verantwortlichen Führer ohne Verschulden annehmen 
durfte oder wenn ein unberechtigter Führer das Fahrzeug ge-
führt hat. 

 

5.7 Besondere Bedingungen für Gewässerschäden 
 

5.7.1 Versichert ist im Umfang des Vertrags, wobei Vermögensschä-
den wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittel-
bare Folgen von Veränderungen der physikalischen, chemi-
schen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers ein-
schließlich des Grundwassers (Gewässerschäden), 
 

mit Ausnahme von Gewässerschäden 
 

a) durch Einleiten oder Einbringen von gewässerschädlichen 
Stoffen in Gewässer oder durch sonstiges bewusstes Ein-
wirken auf Gewässer; 
Dies gilt auch, wenn die Einleitung oder Einwirkung zur 
Rettung anderer Rechtsgüter geboten ist. 

 

b) durch betriebsbedingtes Abtropfen oder Ablaufen von Öl 
oder anderen Flüssigkeiten aus Tankverschlüssen, Betan-
kungsanlagen oder aus maschinellen Einrichtungen des 
Schiffes. 

 

5.7.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den 
Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässer-
schutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versiche-
rungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder 
Verfügungen herbeigeführt haben. 

 

5.7.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die 
unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen 
feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, General-
streik (in der Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder 
unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher 
Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Ge-
walt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 

 

5.8 Vermögensschäden 
 

Es gelten die Besonderen Bedingungen für die Mitversicherung 
von Vermögensschäden in der Haftpflichtversicherung gemäß 
Ziff. C 8. 

 

5.9 Leistungsumfang 
 

Es gelten die im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 
sowie in diesen Besonderen Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen zur Haftpflichtversicherung für Halter von Wasser-

sportfahrzeugen genannten Deckungssummen und Selbstbe-
teiligungen. Auf Ziff. 5. und 6. AHB wird hingewiesen. 

 

6 Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung 
 

Zusatzbedingungen zur Privat- sowie Haus- oder Grund-
besitzer-Haftpflichtversicherung für die Versicherung der 
Haftpflicht aus Gewässerschäden – Anlagenrisiko – 
 

Diese Bedingungen gelten nur, soweit im Versicherungsschein 
oder seinen Nachträgen die Mitversicherung der Gewässer-
schaden-Haftpflichtversicherung ausdrücklich ausgewiesen ist. 
 

6.1 Gegenstand der Versicherung 
 

(1) Versichert ist die Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 
Inhaber der im Versicherungsschein oder seinen Nachträ-
gen angegebenen Anlagen zur Lagerung von gewässer-
schädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gela-
gerten Stoffe für unmittelbare oder mittelbare Folgen (Per-
sonen-, Sach- und Vermögensschäden) von Veränderun-
gen der physikalischen, chemischen oder biologischen Be-
schaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwas-
sers (Gewässerschäden). 

 

(2) Soweit im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 
sowie im folgenden nichts anderes bestimmt ist, finden die 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung (AHB) Anwendung. 

 

(3) Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungs-
nehmer durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reini-
gung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der 
Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass sie aus An-
lass dieser Verrichtungen in Anspruch genommen werden. 
 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß 
dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt für sol-
che Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vor-
schriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes An-
gehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden. 

 

6.2 Versicherungsleistungen 
 

Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der beantragten Ein-
heitsdeckungssumme (gleichgültig, ob Personen-, Sach-  
oder Vermögensschäden) je Versicherungsfall gewährt. 
 

Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahrs (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) beträgt 
höchstens das 2-fache dieser Einheitsdeckungssumme. 

 

6.3 Rettungskosten 
 

(1) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungs-
nehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minde-
rung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungs-
kosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden 
vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen 
mit der Entschädigungsleistung die Einheitsdeckungssum-
me nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten 
bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen für die Haftpflichtversicherung. 

 

(2) Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- 
und außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit 
zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die 
Einheitsdeckungssumme übersteigen. Eine Billigung des 
Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers 
oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens gilt nicht als Weisung des Versicherers. 

 

6.4 Vorsätzliche Verstöße 
 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den 
Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässer-
schutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versiche-
rungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder 
Verfügungen herbeigeführt haben. 

 

6.5 Vorsorgeversicherung 
 

Die Bestimmungen der Ziff. 3.1 (3) AHB und Ziff. 4. AHB – Vor-
sorgeversicherung – finden keine Anwendung. 
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6.6 Erläuterungen zu den Zusatzbedingungen 
 

(1) Die Gewässerschadenversicherung im Umfang der Zusatz-
bedingungen bezieht sich nicht nur auf die Haftpflicht aus 
§ 22 des Wasserhaushaltsgesetzes, sondern auch auf alle 
anderen gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts. 

 

(2) Nicht zum versicherten Risiko gehört, was nicht nach dem 
Antrag ausdrücklich in Versicherung gegeben oder nach 
Besonderen Bedingungen beitragsfrei eingeschlossen ist. 

 

Außerdem gelten entsprechend 
 

- Ziff. C 9.2 Große Kraft- und Wasserfahrzeugklausel, 
- Ziff. C 9.3 Große Luftfahrzeugklausel. 
 

(3) Nach den Zusatzbedingungen ist auch die Haftpflicht aus 
Gewässerschäden mitversichert, die dadurch entstehen, 
dass aus den versicherten Behältern gewässerschädliche 
Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen. 

 

(4) Rettungskosten im Sinne von Ziff. B 6.3 der Zusatzbedin-
gungen entstehen bereits dann, wenn der Eintritt des 
Schadenereignisses ohne Einleitung von Rettungsmaß-
nahmen als unvermeidbar angesehen werden durfte. Für 

die Erstattung von Rettungskosten ist es unerheblich, aus 
welchem Rechtsgrund (öffentlich-rechtlich oder privat-
rechtlich) der Versicherungsnehmer zur Zahlung dieser 
Kosten verpflichtet ist. 

 

Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstel-
lung des Zustands von Grundstücks- und Gebäudeteilen – auch 
des Versicherungsnehmers –, wie er vor Beginn der Rettungs-
maßnahmen bestand. Eintretende Wertverbesserungen oder 
Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder Erneuerung der An-
lage selbst ohnehin entstanden wären, sind abzuziehen. 
 

6.7 Vermögensschäden 
Es gelten die Besonderen Bedingungen für die Mitversicherung 
von Vermögensschäden in der Haftpflichtversicherung gemäß 
Ziff. C 8. 

 

6.8 Leistungsumfang 
 

Es gelten die im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 
sowie in diesen Besonderen Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen zur Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung – Anla-
genrisiko – genannten Deckungssummen. Auf Ziff. 5. und 6. 
AHB wird hingewiesen. 
 

 
 
 
 

C Zusatzbedingungen zur Haftpflichtversicherung für private Risiken 
 

7 Gewässerschäden (Restrisiko) 
 

Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haft-
pflicht aus Gewässerschäden im Rahmen der Privat-, Bau-
herren- sowie Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht-
versicherung – außer Anlagenrisiko – (so genanntes Rest-
risiko) 
 

7.1 Gegenstand der Versicherung 
 

Versichert ist im Umfang des Vertrags, wobei Vermögensschä-
den wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittel-
bare Folgen von Veränderungen der physikalischen, chemi-
schen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers ein-
schließlich des Grundwassers (Gewässerschäden) mit Aus-
nahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung 
von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung 
dieser gelagerten Stoffe. (Versicherungsschutz hierfür wird 
ausschließlich durch besonderen Vertrag gewährt.) 

 

7.2 Rettungskosten 
 

Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer 
im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des 
Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie 
außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer in-
soweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädi-
gungsleistung die Deckungssumme für Sachschäden nicht ü-
bersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der 
Regelung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Haftpflichtversicherung (AHB). 

 

Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und 
außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu erset-
zen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Deckungs-
summe für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des Versi-
cherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Drit-
ter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als 
Weisung des Versicherers. 
 

7.3 Ausschlüsse 
 

7.3.1 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den 
Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässer-
schutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versiche-
rungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder 
Verfügungen herbeigeführt haben. 
 

7.3.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die 
mittelbar oder unmittelbar auf Kriegsereignissen, anderen 
feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, General-
streik (in der Bundesrepublik oder in einem Bundesland)  
oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von ho-

her Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere 
Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 
 

8 Vermögensschäden 
 

Besondere Bedingungen für die Mitversicherung von 
Vermögensschäden in der Haftpflichtversicherung 

 

Diese Bedingungen gelten nur, soweit im Versicherungsschein 
oder seinen Nachträgen die Mitversicherung von Vermögens-
schäden ausdrücklich ausgewiesen ist. 
 

8.1 Versichertes Risiko 
 

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrags die gesetzliche Haft-
pflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB 
wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der 
Versicherung eingetreten sind. 

 

8.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 
Schäden 

 

(1) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auf-
trag oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte 
oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige 
Leistungen; 

 

(2) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, 
prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit; 

 

(3) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an 
wirtschaftlich verbundene Unternehmen; 

 

(4) aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 
 

(5) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveran-
staltung; 

 

(6) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Lea-
sing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus 
Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie 
aus Untreue oder Unterschlagung; 

 

(7) aus Rationalisierung und Automatisierung; 
 

(8) aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und 
Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbs-
rechts; 

 

(9) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und 
Kostenanschlägen; 

 

(10) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehema-
lige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Ge-
schäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer ver-
gleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe in 
Zusammenhang stehen; 
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(11) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder be-
hördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedin-
gungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster 
Pflichtverletzung; 

 

(12) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von 
Geld, Wertpapieren und Wertsachen; 

 

(13) aus Schäden durch ständige Emissionen (z.B. Geräusche, 
Gerüche, Erschütterungen). 

8.3 Leistungsumfang 
 

Es gelten die im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 
genannten Deckungssummen und Selbstbeteiligungen. Auf 
Ziff. 5. und 6. AHB wird hingewiesen. 

 

9 Nicht versicherte Risiken 
 

9.1 Von der Versicherung ausgenommen 
und besonders zu versichern ist, was nicht nach dem Antrag 
ausdrücklich in Versicherung gegeben oder nach den Besonde-
ren Bedingungen oder Risikobeschreibungen ohne besonderen 
Beitrag mitversichert ist, 
 

insbesondere die Haftpflicht 
 

9.1.1 aus Tätigkeiten, die weder dem versicherten Betrieb oder Beruf 
eigen noch sonst dem versicherten Risiko zuzurechnen sind; 
 

9.1.2 wegen Personenschäden durch im Geltungsbereich des Arz-
neimittelgesetzes (AMG) an Verbraucher abgegebene Arznei-
mittel, für die der Versicherungsnehmer in der Eigenschaft als 
pharmazeutischer Unternehmer im Sinne des AMG eine De-
ckungsvorsorge zu treffen hat; 
 

9.1.3 aus Herstellung, Verarbeitung oder Beförderung von Spreng-
stoffen oder aus ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken sowie 
aus Veranstaltung oder Abbrennen von Feuerwerken; 

 

9.1.4 aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von Per-
sonen oder Sachen sowie aus der selbstständigen und nicht-
selbstständigen Teilnahme am Eisenbahnbetrieb; 

 

9.1.5 wegen Bergschäden (i. S. des § 114 BBergG), soweit es sich 
handelt um die Beschädigung von Grundstücken, deren Be-
standteilen und Zubehör; wegen Schäden beim Bergbaubetrieb 
(i.S. des § 114 BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- und 
Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen. 

 

9.2 Große Kraft- und Wasserfahrzeugklausel 
(gilt nicht für die Privat-Haftpflichtversicherung) 

 

9.2.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen 
bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines 
Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen. 

 

9.2.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen 
bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines 
Wasserfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter oder 
Besitzer eines Wasserfahrzeugs in Anspruch genommen wer-
den. 

 

9.2.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-
rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 

 

9.2.4 Eine Tätigkeit der in Ziff. 9.2.1 und Ziff. 9.2.2 genannten 
Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und 
Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestim-
mung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des 
Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb 
gesetzt wird. 

 

9.3 Große Luftfahrzeugklausel 
(gilt nicht für die Privat-Haftpflichtversicherung) 
 

9.3.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen 
bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines 
Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die sie als Hal-
ter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch 
genommen werden. 

 

9.3.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-
rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 

 

9.3.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 
 

(1) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung 
von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft- oder 
Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau 
von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- 
oder Raumfahrzeuge bestimmt waren, 

 

(2) Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Überho-
lung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeu-
gen oder deren Teilen, 
 

und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, 
der mit diesen beförderten Sachen, der Insassen und allen 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden sowie wegen 
sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge. 

 

9.4 Ausgeschlossen sind Ansprüche 
 

9.4.1 wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, ande-
ren feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Ge-
neralstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen 
oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das Gleiche gilt 
für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Na-
turkräfte ausgewirkt haben; 

 

9.4.2 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive 
oder exemplary damages; 

 

9.4.3 nach den Art. 1792 ff. und 2270 des französischen Code Civil 
oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder. 

 

9.5 Brand- und Explosionsschäden 
 

Nicht versichert sind Ansprüche gegen die Personen (Versiche-
rungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden 
durch bewusst gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen 
Umgang mit brennbaren oder explosiblen Stoffen verursachen. 

 


